
 

 

 Seite 1/42 
 

Synoptische Darstellung 

Reglement über die Wasserversorgung (Wasserreglement) 

 

Altes Recht Neues Recht Kommentare 

Art. 01 Zweck 
1. Dieses Reglement regelt den Bau, Betrieb, Un-

terhalt und die Sicherstellung, sowie die Finan-
zierung der Wasserversorgungsanlagen und 
die Beziehungen zwischen der Gemeinde Gla-
rus Nord (Gemeinde) und den Bezügern, so-
weit die Vorschriften des Bundes, des Kantons 
oder der Gemeinde nichts Abweichendes ent-
halten. 

Art. 01 Zweck 

1. Dieses Reglement regelt den Bau, Betrieb, 
Unterhalt und die Sicherstellung, sowie die Fi-
nanzierung der Wasserversorgungsanlagen 
und die Beziehungen zwischen der Gemeinde 
Glarus Nord (Gemeinde) und den Bezügern, 
soweit die Vorschriften des Bundes, des Kan-
tons oder der Gemeinde nichts Abweichendes 
enthalten. 

 

Art. 02 Geltungsbereich, Begriffe 
1. Dieses Reglement gilt für das gesamte Gebiet 

der Gemeinde Glarus Nord, sofern nicht über-
geordnetes Recht andere Zuständigkeiten 
festlegt. 

2. Die Fachbegriffe werden im Anhang erklärt. 
3. Die Wasserversorgung wird vom Ressort Bau 

und Umwelt (nachfolgend „Ressort“ genannt) 
und seinen untergeordneten Stellen (nachfol-
gend „zuständige Stelle“ genannt) verwaltet. 

Art. 02 Geltungsbereich, Begriffe 
1. Dieses Reglement gilt für das gesamte Ver-

sorgungsgGebiet der Gemeinde Glarus Nord, 
sofern nicht übergeordnetes Recht andere Zu-
ständigkeiten festlegt. 

2. Die Fachbegriffe werden im Anhang erklärt. 
3. Die Wasserversorgung wird vom Ressort Bau 

und Umwelt (nachfolgend „Ressort“ genannt) 
und seinen untergeordneten Stellen der zu-
ständigen Abteilung mit den Fachstellen 
(nachfolgend „zuständige Stelle“ genannt) 
verwaltet. 

Art. 02 Abs. 1: Verdeutlicht, dass Gebiete, die z. 
B. von der Wasserversorgung Weesen versorgt 
werden, nicht Gegenstand dieses Wasserregle-
ments sind. 
 
 
Art. 02 Abs. 3: Präzisierung der Zuständigkeit 

Art. 03 Zuständigkeiten 
1. Für den Vollzug des vorliegenden Werkregle-

ments gelten folgende Zuständigkeiten: 
2. Der Gemeinderat ist zuständig für: 
 a) die Behandlung von Einsprachen gegen 

Verfügungen und Anordnungen des zuständi-
gen Ressort; 

Art. 03 Zuständigkeiten 
1. Für den Vollzug des vorliegenden Werkregle-

ments gelten folgende Zuständigkeiten: 
2. Der Gemeinderat ist zuständig für: 
 a) die Behandlung von Einsprachen Be-

schwerden gegen Verfügungen und Anord-
nungen des zuständigen Ressorts; 

 
 
 
 
Art. 03 Abs. 2a: Korrektur des rechtlichen Begriffs. 
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 b) die Behandlung von Einsprachen gegen das 
generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) 
und dessen Verabschiedung zuhanden des 
Gemeindeparlamentes; 

 c) die Beantragung der Rechnung und des 
Budgets zuhanden des Gemeindeparlamen-
tes; 

 d) die Anpassung des Wassertarifs im Rahmen 
der Kostenentwicklung; 

 e) den Erlass von zusätzlichen Bau- und Be-
triebsvorschriften. 

3. Das Ressort ist zuständig für: 
 a) den Vollzug des vorliegenden Reglements; 
 b) die Erteilung von Bewilligungen und den Er-

lasse von Verfügungen; 
 c) die Vorbereitung des Budgets zuhanden des 

Gemeinderates; 
 d) die Vergebung der Aufträge im Rahmen des 

Budgets, 
 e) die Erarbeitung und Nachführung des gene-

rellen Wasserversorgungsprojektes (GWP) 
 f) den Werkleitungskataster; 
 g) die kurz- und längerfristige Planung der öf-

fentlichen Wasserversorgungsanlagen; 
 h) die Wahrnehmung der Wasserversorgungs-

aufgaben im Rahmen des Baubewilligungver-
fahrens gemäss diesem Reglement. 

4. Einzelne Zuständigkeiten können einer unter-
geordneten Stelle übertragen werden. 

5. Die zuständige Stelle kann für die Vorberei-
tung der Geschäfte, die Überwachung der An-
lagen und für die Beratung bei Vollzugsaufga-
ben Fachleute beiziehen. 

 b) die Behandlung von Einsprachen gegen 
das Generelle Wasserversorgungsprojekt 
(GWP) und dessen Verabschiedung zuhan-
den des Gemeindeparlaments; 

 c) die Beantragung der Rechnung und des 
Budgets zuhanden des Gemeindeparlaments 
der Gemeindeversammlung; 

 d) die Anpassung des Wassertarifs im Rah-
men der Kostenentwicklung; 

 e) die redaktionelle Anpassung einzelner Arti-
kel dieses Reglements, soweit diese mit der 
später erlassenen eidgenössischen, kantona-
len oder kommunalen Gesetzgebung nicht 
mehr übereinstimmen; 

 f) den Erlass von zusätzlichen Bau- und Be-
triebsvorschriften. 

3. Das Ressort ist zuständig für: 
 a) den Vollzug des vorliegenden Reglements; 
 b) die Erteilung von Bewilligungen und den Er-

lasse von Verfügungen; 
 c) die Vorbereitung des Budgets zuhanden des 

Gemeinderates; 
 d) die Vergebung Vergabe der Aufträge im 

Rahmen des Budgets, 
 e) die Erarbeitung und Nachführung des gene-

rellen Wasserversorgungsprojektes (GWP) 
 f) den Werkleitungskataster; 
 g) die kurz- und längerfristige Planung der öf-

fentlichen Wasserversorgungsanlagen; 
 h) die Wahrnehmung der Wasserversorgungs-

aufgaben im Rahmen des Baubewilligungver-
fahrens gemäss diesem Reglement. 

Art. 03 Abs. 2b: Zuständigkeit Gemeindeparla-
ment aufgrund Abschaffung bereinigt. 
 
 
Art. 03 Abs. 2c: Zuständigkeit Gemeindeparlament 
aufgrund Abschaffung bereinigt. 
 
 
 
Neu: Neu eingefügt damit einzelne Artikel im vor-
liegenden Reglement später an eine ggf. geän-
derte Gesetzgebung durch den Gemeinderat an-
gepasst werden können. 
 
Ehemals Art. 03 Abs. 2e 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 03 Abs. 3d: Begriff korrigiert. 
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6. Die zuständige Stelle hat Weisungsbefug-
nisse. 

4. Einzelne Zuständigkeiten können einer unter-
geordneten Stelle gemäss Abs. 3 übertragen 
werden. 

5. Die zuständige Stelle kann für die Vorberei-
tung der Geschäfte, die Überwachung der An-
lagen und für die Beratung bei Vollzugsaufga-
ben Fachleute beiziehen. 

6. Die zuständige Stelle hat Weisungsbefug-
nisse. 

Art. 03 Abs. 4: Ist bereits im vorherigen Artikel de-
finiert, daher an dieser Stelle gestrichen. 

Art. 04 Versorgungsauftrag 
1. Die Gemeinde sorgt für eine der Lebensmittel-

gesetzgebung entsprechende qualitativ ein-
wandfreie und genügende Belieferung der Be-
züger für Haushalt, Gewerbe und Industrie 
(Trink- und Brauchwasser). 

2. Gleichzeitig gewährleistet die Gemeinde in ih-
rem Versorgungsgebiet einen ausreichenden 
Brandschutz. 

Art. 04 Versorgungsauftrag 
1. Die Gemeinde sorgt innerhalb ihres Versor-

gungsgebiets für eine der Lebensmittelge-
setzgebung entsprechende qualitativ ein-
wandfreie und genügende Belieferung der Be-
züger für Haushalt, Gewerbe und Industrie 
(Trink- und Brauchwasser). 

2. Gleichzeitig gewährleistet die Gemeinde in ih-
rem Versorgungsgebiet einen ausreichenden 
Brandschutz eine ausreichende Löschwas-
serversorgung. 

 
Art. 04 Abs. 1: Korrektur zur besseren Verständ-
lichkeit. 
 
 
 
 
Art. 04 Abs. 2: Begriff korrigiert, da es hier aus-
schliesslich um die Löschwasserversorgung geht. 

Art. 05 Versorgungsgebiet 
1. Das Versorgungsgebiet der Gemeinde er-

streckt sich über die rechtsgültig ausgeschie-
denen Bauzonen sowie über bereits erschlos-
sene Grundstücke ausserhalb der Bauzonen. 

2. Das generelle Wasserversorgungsprojekt 
zeigt die bestehenden und geplanten Wasser-
versorgungs- und Löschwasseranlagen auf. 

3. Ausserhalb der Bauzone ist die Gemeinde 
nicht zur Abgabe von Wasser verpflichtet. 

4. Die Gemeinde kann auch Bezüger ausserhalb 
des Versorgungsgebietes beliefern, sofern die 
Zuleitungskosten vom Bezüger übernommen 
werden. 

Art. 05 Versorgungsgebiet 
1. Das Versorgungsgebiet der Gemeinde er-

streckt sich über die rechtsgültig ausgeschie-
denen Bauzonen sowie über bereits erschlos-
sene Grundstücke ausserhalb der Bauzonen. 
Davon ausgenommen sind Gebiete, die an 
Wasserversorgungen von anderen Gemein-
den, Korporationen und Privaten angeschlos-
sen sind. 

2. Ausserhalb der Bauzone ist die Gemeinde 
nicht zur Abgabe von Wasser verpflichtet. 

3. Die Gemeinde kann auch Bezüger ausserhalb 
des Versorgungsgebietes beliefern, sofern die 

Der frühere Art. 10 ist jetzt hier integriert, weil the-
matische Überschneidungen bestanden. 
Art. 05 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 2: 
Zusammenfassung von zwei Artikeln mit gleicher 
Aussage. Eingefügt, damit deutlich ist, dass Ge-
biete die z.B. von der Wasserversorgung Weesen 
versorgt werden, nicht zum Versorgungsgebiet der 
Gemeinde Glarus Nord gehören. 
 
Ehemals Art. 05 Abs. 3 
 
Ehemals Art. 05 Abs. 4 
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Zuleitungskosten vom Bezüger übernommen 
werden. 

4. Die Gemeinde erarbeitet im Hinblick auf die 
Planung von Umfang, Lage, Ausgestaltung 
und die Kosten der künftigen Wasserversor-
gungsanlage inkl.  Brandschutz Löschwasser-
versorgung erarbeitet die Gemeinde ein gene-
relles Wasserversorgungsprojekt (GWP), das 
von der kant. Fachstelle für Brandschutz und 
Feuerwehr geprüft und genehmigt wird. 

5. Das generelle Wasserversorgungsprojekt 
GWP zeigt die bestehenden und geplanten 
Wasserversorgungs- und Löschwasseranla-
gen im Versorgungsgebiet auf. 

 Das GWP umfasst als Versorgungsgebiet die 
ausgeschiedenen Bauzonen sowie die bereits 
erschlossenen Grundstücke ausserhalb der 
Bauzonen. Davon ausgenommen sind Was-
serversorgungen von Korporationen und Pri-
vaten. 

6. Das GWP und nachfolgende Änderungen 
werden nach Vorprüfung durch die kantonale 
Fachstelle für Brandschutz und Feuerwehr 
(glarnerSach) vor dem Erlass während 30 Ta-
gen öffentlich aufgelegt. Wer ein eigenes 
schutzwürdiges Interesse hat, kann beim Ge-
meinderat Einsprache erheben. Nach Ab-
schluss des Einspracheverfahrens verab-
schiedet der Gemeinderat das GWP zuhan-
den des Gemeindeparlaments zur Genehmi-
gung. 

 
 
 

 
 
Ehemals Art. 10 Abs. 1 
Korrigiert, weil die gesetzlichen Grundlagen geän-
dert haben. 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 05 Abs. 2: 
Korrektur zur besseren Verständlichkeit. 
 
 
Ehemals Art. 10 Abs. 2 
Verschoben in Abs. 1. War teilweise bereits vor-
handen in Abs. 1. 
 
 
 
Ehemals Art. 10 Abs. 3 
glarnerSach zur Erläuterung ergänzt. 
Zuständigkeit Gemeindeparlament aufgrund Ab-
schaffung bereinigt. 
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Art. 06 Wasserabgabe 
1. Die Gemeinde stellt im Versorgungsgebiet die 

Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser si-
cher, jedoch ohne Garantie hinsichtlich Zu-
sammensetzung, Härte, Temperatur und kon-
stanten Druck. 

2. Sie gewährleistet in der Regel auch die bauzo-
nengerechte Löschwasserversorgung gemäss 
den Empfehlungen der kant. Fachstelle für 
Brandschutz und Feuerwehr. 

3. Die Gemeinde verpflichtet sich zur zeitlich un-
beschränkten Wasserlieferung, soweit sie 
nicht durch höhere Gewalt, Wasserknappheit, 
Betriebsstörungen, Brandfälle und Anpassun-
gen an den Wasserversorgungsanlagen daran 
gehindert wird. 

4. Bei Wasserknappheit entscheidet die Ge-
meinde über die Zuteilung des verfügbaren 
Wassers. 

5. Für die durch solche Gründe verursachten Un-
terbrechungen oder für notwendig werdende 
Einschränkungen in der Wasserabgabe wer-
den von der Gemeinde keine Entschädigun-
gen geleistet. Für Schäden oder Folgeschä-
den, die infolge Unterbrechung der Wasserlie-
ferung entstehen, übernimmt die Gemeinde 
keine Haftung. Unterbrechungen in der Was-
serabgabe werden auf das Notwendigste be-
schränkt und dem Bezüger, wenn immer mög-
lich, vorher durch öffentliche Bekanntmachung 
oder direkte Anzeige mitgeteilt. 

6. Die Wasserabgabe an Betriebe mit grösserem 
Wasserverbrauch oder mit höheren Ver-
brauchsspitzen als im GWP berechnet, bedarf 

Art. 06 Wasserabgabe 
1. Die Gemeinde stellt im Versorgungsgebiet die 

Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser si-
cher, jedoch ohne Garantie hinsichtlich Zu-
sammensetzung, Härte, Temperatur und kon-
stanten Druck. 

2. Sie gewährleistet in der Regel auch die bauzo-
nengerechte Löschwasserversorgung ge-
mäss Brandschutzgesetz Art. 21 Abs. 4 und 
den Empfehlungen der kantonalen Fachstelle 
für Brandschutz und Feuerwehr (glarner-
Sach). 

3. Die Gemeinde orientiert regelmässig über die 
Wasserqualität, fördert durch gezielte Infor-
mation und Öffentlichkeitsarbeit den haushäl-
terischen Umgang mit Trinkwasser und ist be-
strebt, bei ihren eigenen Bauten und Anlagen 
wassersparende Massnahmen anzuwenden. 

4. Die Gemeinde verpflichtet sich zur zeitlich un-
beschränkten Wasserlieferung, soweit sie 
nicht durch höhere Gewalt, Wasserknappheit, 
Betriebsstörungen, Brandfälle und Anpassun-
gen an den Wasserversorgungsanlagen da-
ran gehindert wird. 

5. Die Überleitung von Trinkwasser auf Parzellen 
von Nichtbezügern ist ohne Bewilligung der 
Gemeinde nicht gestattet. 

 
Art. 06 Abs. 1: Gestrichen, weil die Spezifizierung 
nicht nötig ist. 
 
 
 
Art. 06 Abs. 2: Ergänzung Brandschutzgesetz und 
glarnerSach zur besseren Verständlichkeit. 
 
 
 
 
Ehemals Art. 06 Abs. 7 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 06 Abs. 3 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 13 Abs. 2 
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einer besonderen Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde und dem Bezüger. Allfällige Bau-
massnahmen sind durch den Bezüger zu über-
nehmen. 

7. Die Gemeinde orientiert regelmässig über die 
Wasserqualität, fördert durch gezielte Informa-
tion und Öffentlichkeitsarbeit den haushälteri-
schen Umgang mit Trinkwasser und ist be-
strebt, bei ihren eigenen Bauten und Anlagen 
wassersparende Massnahmen anzuwenden. 

8. Jeder Anschluss von Schwimmbassins, Kühl- 
Klima- und Sprinkleranlagen sowie Feuer-
löschposten usw. bedarf einer besonderen Be-
willigung. Für diese Wasseranlagen ist die Ge-
meinde berechtigt besondere Auflagen zu er-
lassen. 

9. Die Trinkwasserversorgung sowie die Bereit-
stellung der öffentlichen Löschwasserreserve 
gehen allen übrigen Verwendungen vor. 

Art. 07 Private Verantwortlichkeiten 
1. Als Verantwortliche von privaten Wasseranla-

gen gelten die Eigentümer oder Baurechtneh-
mer der versorgten Liegenschaften (nachfol-
gend Eigentümer genannt), nicht aber Mieter 
oder Pächter. 

2. Personengemeinschaften mit zentralem An-
schluss (Stockwerkeigentümer, Eigentümer 
von Reihenhäusern, usw.) haben einen bevoll-
mächtigten Vertreter zu ernennen. 

Art. 07 Wasserknappheit 
1. Bei Wasserknappheit entscheidet die Ge-

meinde der Gemeinderat über die Zuteilung 
des verfügbaren Wassers. 

2. Für die durch solche Gründe verursachten Un-
terbrechungen oder für notwendig werdende 
Einschränkungen in der Wasserabgabe wer-
den von der Gemeinde keine Entschädigun-
gen geleistet. Für Schäden oder Folgeschä-
den, die infolge Unterbrechung der Wasserlie-
ferung entstehen, übernimmt die Gemeinde 
keine Haftung. Unterbrechungen in der Was-
serabgabe werden auf das Notwendigste be-

Neu (war bisher Teil von Art. 06 
Ehemals Art. 06 Abs. 4: Angepasst aufgrund Mit-
wirkungseingabe. 
 
Ehemals Art. 06 Abs. 5 
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schränkt und dem Bezüger, wenn immer mög-
lich, vorher durch öffentliche Bekanntma-
chung oder direkte Anzeige mitgeteilt. 

3. Die Trinkwasserversorgung, Wasserabgabe 
an lebensnotwendige Betriebe sowie die Be-
reitstellung der öffentlichen Löschwasserre-
serve gehen allen übrigen Verwendungen vor. 

 
 
 
Ehemals Art. 06 Abs. 9: Ergänzung zur klareren 
Definition. 

Art. 08 Pflicht zum Wasserbezug 
1. Im Bereich von öffentlichen Wasserversor-

gungsanlagen sowie in weiteren Gebieten, in 
denen ein Anschluss zweckmässig und zumut-
bar ist, muss das Trinkwasser von der öffentli-
chen Versorgung bezogen werden. 

2. Von dieser Pflicht sind Eigentümer nur entbun-
den, wenn sie über Anlagen verfügen, die ge-
nügend Trinkwasser liefern, das dauernd den 
Qualitätsanforderungen an Trinkwasser ent-
spricht. 

3. Private Wasserversorgungsanlagen und dieje-
nigen der öffentlichen Wasserversorgung dür-
fen nicht miteinander verbunden werden, aus-
genommen sind Verbindungen mit spezieller 
Bewilligung. 

Art. 08 Anschluss von grösseren Verbrauchern 
1. Die Wasserabgabe an Betriebe mit grösserem 

Wasserverbrauch oder mit höheren Ver-
brauchsspitzen als im GWP berechnet, bedarf 
einer besonderen Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde und dem Bezüger. Allfällige Bau-
massnahmen sind durch den Bezüger zu 
übernehmen. 

2. Jeder Anschluss von Schwimmbassins, Kühl- 
Klima- und Sprinkleranlagen sowie Feuer-
löschposten usw. bedarf einer besonderen 
Bewilligung. Für diese Wasseranlagen ist die 
Gemeinde berechtigt besondere Auflagen zu 
erlassen. 

Teil von Art. 6 
Ehemals Art. 06 Abs. 6 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 06 Abs. 8 

Art. 09 Beginn und Ende des Bezugs 
1. Die Wasserlieferung beginnt mit der Erfüllung 

aller Verpflichtungen des Bezügers. 
2. Will ein Bezüger vom gesamten Wasserbezug 

zurücktreten, so hat er dies dem Ressort unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten schriftlich 
mitzuteilen. Der Anschluss wird sodann auf 
Kosten des Bezügers beim Netz-Anschluss-
punkt in der Regel abgetrennt. 

Art. 09 Pflicht und Recht zum Wasserbezug 
1. Im Bereich von öffentlichen Wasserversor-

gungsanlagen sowie in weiteren Gebieten, in 
denen ein Anschluss zweckmässig und zu-
mutbar ist, muss das Trinkwasser von der öf-
fentlichen Versorgung bezogen werden (An-
schlusspflicht). 

2. Von der Pflicht zum Wasseranschluss und -
bezug sind Eigentümer nur entbunden, wenn 
sie über Anlagen verfügen, die genügend 

Art. 08, 09, 13 zur Vereinfachung zusammenge-
fasst. 
 
Ehemals Art. 08 Abs. 1: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit. 
 
 
Ehemals Art. 08 Abs. 2: Klarere Formulierung, an-
gepasst aufgrund Mitwirkungseingabe. Ergänzt, 
wer den Nachweis erbringen muss. 
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Trinkwasser liefern, das dauernd den Quali-
tätsanforderungen an Trinkwasser entspricht. 
Der Nachweis dafür ist durch den Eigentümer 
zu erbringen und durch eine offizielle Beschei-
nigung zu belegen. (z. B. durch Bescheini-
gung der kantonalen Trinkwasserqualitäts-
kontrolle) 

3. Grundsätzlich kann jeder Eigentümer im Ver-
sorgungsgebiet kann mit dem entsprechen-
den Gesuchsformular den Anschluss an die 
zentrale Wasserversorgung im Versorgungs-
gebiet verlangen (Anschlussrecht). 

4. Wird durch den Neubau einer Wasserleitung 
die Anschlussmöglichkeit für bestehende Ge-
bäude geschaffen, so hat der Anschluss mit 
dem Bau der Leitung, oder längstens 24 Mo-
nate nach seiner Vollendung, zu erfolgen. 

5. Der Anschluss an die zentrale Wasserversor-
gung muss mit einem Wasserinstallationsge-
such an die zuständige Stelle verlangt werden 
oder wird durch die Gemeinde verfügt. 

6. Die Wasserlieferung beginnt mit der Erfüllung 
aller Verpflichtungen des Bezügers. 

7. Private Wasserversorgungsanlagen und die-
jenigen der öffentlichen Wasserversorgung 
dürfen nicht miteinander verbunden werden, 
ausgenommen sind Verbindungen mit spezi-
eller Bewilligung. 

8. Will ein Bezüger vom gesamten Wasserbezug 
zurücktreten, so hat er dies dem Ressort unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten schrift-
lich mitzuteilen. Der Anschluss wird sodann 
auf Kosten des Bezügers beim Netz-An-
schlusspunkt in der Regel abgetrennt. 

 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 13 Abs. 1: Umformuliert zur Verdeut-
lichung. 
 
 
 
Neu: Analog der Regelung im Abwasserreglement 
eingefügt. 
 
 
 
Neu 
Ehemals Art. 13 Abs. 1: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit 
 
Ehemals Art. 09 Abs. 1 
 
Ehemals Art. 08 Abs. 3 
 
 
 
 
Ehemals Art. 09 Abs. 2: zweiter Teil gestrichen, 
weil neu in Art. 37 Abs. 4 (ehemals Art. 19 Abs. 6) 
definiert. 
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Art. 10 Generelles Wasserversorgungsprojekt 
(GWP) 
1. Im Hinblick auf die Planung von Umfang, Lage, 

Ausgestaltung und die Kosten der künftigen 
Wasserversorgungsanlage inkl. Brandschutz 
erarbeitet die Gemeinde ein generelles Was-
serversorgungsprojekt (GWP), das von der 
kant. Fachstelle für Brandschutz und Feuer-
wehr geprüft und genehmigt wird. 

2. Das GWP umfasst als Versorgungsgebiet die 
ausgeschiedenen Bauzonen sowie die bereits 
erschlossenen Grundstücke ausserhalb der 
Bauzonen. Davon ausgenommen sind Was-
serversorgungen von Korporationen und Pri-
vaten. 

3. Das GWP und nachfolgende Änderungen wer-
den nach Vorprüfung durch die kantonale 
Fachstelle vor dem Erlass während 30 Tagen 
öffentlich aufgelegt. Wer ein eigenes schutz-
würdiges Interesse hat, kann beim Gemeinde-
rat Einsprache erheben. Nach Abschluss des 
Einspracheverfahrens verabschiedet der Ge-
meinderat das GWP zuhanden des Gemeinde-
parlaments zur Genehmigung. 

4. Das Ressort führt einen Kataster der öffentli-
chen und privaten Wasserversorgungsanlagen 
(bis Maximum zum Wasserzähler) in ihrem 
Versorgungsgebiet. Die Anlagen im übrigen 
Gemeindegebiet sind nach Möglichkeit eben-
falls in den Kataster aufzunehmen. 

Art. 10 Bezug von Rohwasser 
 
1. Ausserhalb des Versorgungsgebietes ist auf 

entsprechendes Gesuch ein Anschluss an die 
Rohwasserleitung möglich. Im Gesuch muss 
der Verwendungszweck aufgeführt werden. 

2. Im Fall eines Rohwasserbezugs haftet die Ge-
meinde nicht für die Wasserqualität. 

3. Zur Sicherstellung der Wasserqualität bei Nut-
zung als Trinkwasser ist eine entsprechende 
Wasseraufbereitung durch den Bezüger und 
auf seine Kosten einzubauen. 

Neuer Artikel eingefügt, weil Rohwasserbezug bis-
lang nicht im Reglement geregelt war. 
 
 
 
 
 
 
 
Was eingebaut werden muss, wird in der Bewilli-
gung als Auflage definiert. 

Art. 11 Basis- und Groberschliessung 
1. Die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 

umfassen die Leitungssysteme der Basis- und 
der Groberschliessung und die Anlagen zur 

Art. 11 Private Verantwortlichkeiten 
1. Als Verantwortliche von privaten Wasseranla-

gen gelten die Eigentümer oder Baurechtneh-

Ehemals Art. 07 
 
Ehemals Art. 07 Abs. 1 
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Wasserbehandlung gemäss den Angaben des 
GWP. Sie sollten möglichst in öffentlichen 
Grund zu liegen kommen. Den Ausbau der 
Löschwasseranlagen plant die Gemeinde in 
Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrkom-
mando und der Glarner Fachstelle für Brand-
schutz und Feuerwehr. 

2. Groberschliessungen dürfen nur durch die Ge-
meinde oder deren Beauftragte erstellt, erwei-
tert, unterhalten oder geändert werden. 

3. Wasserleitungen der Groberschliessung, wel-
che von der Gemeinde gestützt auf das Er-
schliessungsreglement übernommen werden, 
haben in der Regel einen Innendurchmesser 
von minimal 100 mm aufzuweisen und dienen 
auch dem Brandschutz. 

mer der versorgten Liegenschaften (nachfol-
gend Eigentümer genannt), nicht aber Mieter 
oder Pächter. 

2. Personengemeinschaften mit zentralem An-
schluss (Stockwerkeigentümer, Eigentümer 
von Reihenhäusern, usw.) haben einen be-
vollmächtigten Vertreter zu ernennen. 

 
 
 
Ehemals Art. 07 Abs. 2 

Art. 12 Feinerschliessung (entfällt) Art. 12 Sonderbezüge 
1. Die Hydranten dürfen einzig zu Feuerlösch-

zwecken verwendet werden. Die Verwendung 
zu anderen Zwecken wird nur in Ausnahme-
fällen und nur mit Bewilligung der zuständigen 
Stelle erlaubt. Jedes Manipulieren an Hydran-
ten durch Unbefugte ist verboten. 

2. Ein vorübergehender Wasserbezug (z. B. 
Baustellenwasser) kann mit einem entspre-
chenden Gesuch an die zuständige Stelle be-
antragt werden. 

3. Öffentliche Wasserversorgungsarmaturen 
werden ausschliesslich durch die Beauftrag-
ten der Gemeinde, die Hydranten ausserdem 
durch die Feuerwehr bedient. 

 
 

Neu und Art. 41 Hydranten: Umbenannt anstatt 
"Hydranten", damit auch Sonderbezüge im Artikel 
abgedeckt werden können. 
 
Ehemals Art. 41 
 
 
Neu eingefügt, weil es bisher nicht im Reglement 
geregelt war. 
 
 
Ehemals Art. 40 Abs. 3 
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Art. 13 Anschlussrecht 
1. Jeder Eigentümer im Versorgungsgebiet kann 

mit dem entsprechenden Gesuchsformular 
den Anschluss an die zentrale Wasserversor-
gung verlangen. 

2. Die Überleitung von Trinkwasser auf Parzellen 
von Nichtbezügern ist ohne Bewilligung der 
Gemeinde nicht gestattet. 

Art. 13 Abwasserentsorgung und Wasserver-
sorgung 
1. An Wasseranlagen dürfen keine Installationen 

angebracht werden, die direkt mit dem Abwas-
serentsorgungsnetz verbunden sind. 

Neu 
 
Analog zum Abwasserreglement eingefügt. 

Art. 14 Durchleitungsrechte 
1. Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, der 

Gemeinde für die Errichtung von Anlagen, die 
im Interesse der Wasserversorgung sind, das 
entsprechende Durchleitungsrecht abzutreten 
(Art. 148 Bst. e EG ZGB). Insbesondere sind 
das Versetzen von Schiebern, Hydranten und 
das Anbringen der entsprechenden Hinweista-
feln auf Privatgrund zu gestatten. Durchlei-
tungsrechte werden nach den Empfehlungen 
des Schweiz. Bauernverbandes vergütet. 

2. Sind private Anschlussleitungen zu erstellen 
und ist dazu fremdes Grundeigentum in An-
spruch zu nehmen, haben die Beteiligten die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten (Durchlei-
tung, Erstellung, Unterhalt, usw.) vor dem Bau-
beginn zu regeln und sich darüber beim Ress-
ort auszuweisen. Können sie sich nicht eini-
gen, trifft der Gemeinderat gestützt auf Art. 18 
ER die erforderlichen Anordnungen. 

Art. 14 Basis- und Groberschliessung 
1. Die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 

umfassen die Leitungssysteme der Basis- und 
der Groberschliessung und die Anlagen zur 
Wasserbehandlung gemäss den Angaben 
des GWP. Sie sollten möglichst sollen grund-
sätzlich in öffentlichen Grund zu liegen kom-
men. Den Ausbau der Löschwasseranlagen 
plant die Gemeinde in Zusammenarbeit mit 
dem Feuerwehrkommando und der Glarner 
Fachstelle für Brandschutz und Feuerwehr 
(glarnerSach). 

2. Groberschliessungen dürfen nur durch die 
Gemeinde oder deren Beauftragte erstellt, er-
weitert, unterhalten oder geändert werden. 

3. Wasserleitungen der Groberschliessung, wel-
che von der Gemeinde gestützt auf das Er-
schliessungsreglement übernommen werden, 
haben in der Regel einen Innendurchmesser 
von minimal 100 125 mm aufzuweisen und 
dienen auch dem Brandschutz der Löschwas-
serversorgung. 

 
 
 

Ehemals Art. 11 
Ehemals Art. 11 Abs. 1: Formulierung deutlicher 
analog zum Abwasserreglement. 
Ergänzung glarnerSach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 11 Abs. 2: Angepasst an die aktuelle 
Handhabung. 
 
Ehemals Art. 11 Abs. 3: Angepasst gemäss der 
Beitragsbestimmungen der glarnerSach. 
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Art. 15 Bestand, Inhalt und Umfang der Brun-
nenrechte 
1. Die privaten Brunnenrechte haben Bestand. 

Inhalt und Umfang ergeben sich aus dem 
Grundbucheintrag. 

2. Bei Verträgen von Brunnenrechten ohne 
Grundbucheintrag hat der Berechtigte die Ori-
ginalverträge dem Ressort zur Prüfung vorzu-
legen. Dieses entscheidet, ob diese Rechte 
berechtigt sind und ob diese entsprechend im 
Grundbuch eingetragen werden können. 

3. Ohne anderslautende Bestimmungen im 
Grundbucheintrag gilt das Brunnenrecht für 
eine bestimmte Menge unbehandeltes Wasser 
ab einer bestimmten Quelle. 

4. Das Verzeichnis der privaten Brunnenrechte 
wird von der zuständigen Stelle geführt und ge-
mäss den mitgeteilten grundbuchamtlichen 
Mutationen nachgetragen. 

5. Nicht benützte Brunnenrechte können von der 
Gemeinde zurückgekauft werden. 

Art. 15 Erstellung der Hausanschlüsse 
 
 
 
 
1. In der Regel ist jedes Baugrundstück durch ei-

nen eigenen, direkten Hausanschluss zu er-
schliessen. In jeder Anschlussleitung ist ein 
Schieber einzubauen, der an der Grober-
schliessungsleitung und oder der Gemein-
schaftsleitung zu platzieren ist und immer zu-
gänglich sein muss. 

2. Hausanschlüsse dürfen nur durch in Glarus 
Nord konzessionierte Installateure erstellt, er-
weitert, unterhalten oder geändert werden. 

3. Leitungen dürfen erst nach Abnahme und Ein-
messung durch die Gemeinde oder deren Be-
auftragte eingedeckt werden. 

Ehemals Art. 18: Harmonisierung des Titels des 
Artikels mit dem Abwasserreglement. 
Art. 18 Abs. 1 neu in Art. 29 (neue Nummerierung) 
verschoben. 
 
Ehemals Art. 18 Abs. 2: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit. 
 
 
 
 
 
Art. 18 Abs. 3: Konzession durch Glarus Nord ist 
zwingend. 
 
Ehemals Art. 18 Abs. 4: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit. 

Art. 16 Nutzung 
1. Soweit im Grundbucheintrag nichts anderes 

geregelt ist, bestimmt das Ressort, ob das 
Brunnenrecht über einen Kaliberhahnen oder 
einen Wasserzähler genutzt wird. 

2. Die Weiter- und/oder Überleitung von Wasser 
an Dritte ist untersagt. 

3. Die zuständige Stelle ist berechtigt, die Was-
serzuleitungsstelle und die Einrichtung für die 
Regulierung des Wasserbezuges jederzeit zu 
kontrollieren. 

4. Für erforderliche Wasserzähler gelten die 
Bestimmungen gemäss Art. 29. 

Art. 16 Durchleitungsrechte 
1. Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, der 

Gemeinde für die Errichtung von Anlagen, die 
im Interesse der Wasserversorgung sind, das 
entsprechende Durchleitungsrecht abzutreten 
(Art. 148 Bst. e EG ZGB). Insbesondere sind 
das Versetzen von Schiebern, Hydranten und 
das Anbringen der entsprechenden Hinweis-
tafeln auf Privatgrund zu gestatten. Durchlei-
tungsrechte werden nach den Empfehlungen 
des Schweiz. Bauernverbandes vergütet. 

Ehemals Art. 14 
Ehemals Art. 14 Abs. 1 
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2. Sind private Anschlussleitungen zu erstellen 
und ist dazu fremdes Grundeigentum in An-
spruch zu nehmen, haben die Beteiligten die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten (Durchlei-
tung, Erstellung, Unterhalt, usw.) vor dem 
Baubeginn zu regeln und sich darüber beim 
Ressort auszuweisen. Können sie sich nicht 
einigen, trifft der Gemeinderat gestützt auf Art. 
18 ER die erforderlichen Anordnungen. 

Ehemals Art. 14 Abs. 2 

Art. 17 Kosten und Gebühren 
1. Für jedes private Brunnenrecht ist der Ge-

meinde für die Kontrolle und den Unterhalt der 
Kalibrierung oder des Wasserzählers ein Anteil 
der jährlichen Grundgebühr gemäss dem Was-
sertarif zu entrichten. 

2. Für Anpassungen an Anschlussleitungen gel-
ten analog die Bestimmungen über Hausan-
schlüsse. 

3. Wird eine Anschlussleitung von mehreren 
Brunnenrechtnehmern benutzt, so sind die 
Kosten entsprechend dem Benutzungsanteil 
zu teilen. 

4. Wird zusätzliches Wasser bezogen, als nach 
Brunnenrecht zusteht, wird in der Regel die 
ganze Grundgebühr sowie für die zusätzliche 
Menge die ganze Mengengebühr nach Was-
sertarif verlangt. 

Art. 17 Kataster und Einmasse 
 
 
 
1. Das Ressort führt einen Kataster der öffentli-

chen und privaten Wasserversorgungsanla-
gen im Versorgungsgebiet bis innerkant Ge-
bäudewand, jedoch maximal im Maximum bis 
und mit zum Wasserzähler. Die Anlagen im 
übrigen Gemeindegebiet sind werden nach 
Möglichkeit ebenfalls in den Kataster aufzu-
nehmen aufgenommen. 

2. Die Eigentümer und Benutzer der Wasserver-
sorgungsanlagen haben alle erforderlichen 
Angaben für die Erstellung des Katasters ent-
schädigungslos zur Verfügung zu stellen. 

3. Der Kataster kann bei der Abteilung zuständi-
gen Stelle eingesehen werden. 

Ehemals Art. 20: Angepasst an Inhalt des Artikels 
und zwecks Harmonisierung des Titels des Arti-
kels mit dem Abwasserreglement. 
 
Ehemals Art. 20 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 4: Umfor-
muliert und damit ehemaliger Art. 10 Abs. 4 inte-
griert. 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 20 Abs. 2 
 
 
 
Ehemals Art. 20 Abs. 3: Angepasst gemäss Defi-
nition in Art. 3 

Art. 18 Erstellung der Hausanschlüsse 
1. Neue Anschlüsse oder Anpassungen sind vor 

deren Ausführung durch das Ressort bewilli-
gen zu lassen. 

2. In der Regel ist jedes Baugrundstück durch ei-
nen eigenen, direkten Hausanschluss zu er-
schliessen. In jeder Anschlussleitung ist ein 

Art. 18 Bau- und Betriebsvorschriften, zusätz-
liche Auflagen 

1. Für die fachgerechte Planung, Ausführung 
und Prüfung von Wasserversorgungsanlagen 
sind grundsätzlich die Richtlinien und Normen 
der Fachverbände, im Besonderen des 
SVGW und des SIA massgebend. Für die 

Ehemals Art. 21: Harmonisierung des Titels des 
Artikels mit dem Abwasserreglement 
Ehemals Art. 21 Abs. 1: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit. 
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Schieber einzubauen, der an der Grober-
schliessungsleitung und oder der Gemein-
schaftsleitung zu platzieren ist. 

3. Hausanschlüsse dürfen nur durch konzessio-
nierte Installateure erstellt, erweitert, unterhal-
ten oder geändert werden. 

4. Leitungen dürfen erst nach Abnahme durch die 
Gemeinde oder deren Beauftragte eingedeckt 
werden. 

Löschwasseranlagen gelten die Weisungen 
der kantonalen Fachstelle für Brandschutz 
und Feuerwehr (glarnerSach). 

2. Das Ressort Der Gemeinderat kann im Rah-
men des übergeordneten Rechtes davon ab-
weichende oder zusätzliche Auflagen verfü-
gen. 

 
 
 
Ehemals Art. 21 Abs. 2: Angepasst aufgrund Mit-
wirkungseingabe. 

Art. 19 Unterhalt und Aufhebung 
1. Der Unterhalt der Hausanschlussleitungen ist 

Sache des Eigentümers. 
2. Bei bestehenden Hausanschlussleitungen, die 

den geltenden Anforderungen der SVGW-
Richtlinien; z.B. Undichtheit, ungenügende Ka-
pazität und Frosttiefe usw., nicht entsprechen, 
ist die Gemeinde befugt, eine fachgerechte In-
standstellung, bzw. eine Neuverlegung zu ver-
langen. 

3. Kommt der Eigentümer seinen Verpflichtungen 
nicht nach, so verfügt die Gemeinde nach vor-
heriger Anhörung gemäss Art. 63 des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes die Massnahmen 
und setzt dazu eine zumutbare Frist. Bei Nicht-
erfüllung der verlangten Massnahmen inner-
halb der Frist kann die Gemeinde die Mass-
nahmen auf Kosten des Eigentümers ausfüh-
ren lassen. 

4. Für Unterhaltsarbeiten und Sanierungen an 
Hausanschlussleitungen hat der Eigentümer 
die Kosten zu tragen. 

5. Bei Anpassung eines öffentlichen Werkes 
kann die Gemeinde tangierende Hausan-

Art. 19 Bestand, Inhalt und Umfang der Brun-
nenrechte 
1. Die privaten Brunnenrechte haben Bestand. 

Inhalt und Umfang ergeben sich aus dem 
Grundbucheintrag. 

2. Bei Verträgen von Brunnenrechten ohne 
Grundbucheintrag hat der Berechtigte die Ori-
ginalverträge dem Ressort zur Prüfung vorzu-
legen. Dieses entscheidet, ob diese Rechte 
berechtigt sind und ob diese entsprechend im 
Grundbuch eingetragen werden können. Die 
Kosten für die Übernahme des Rechts ins 
Grundbuch sind vom Berechtigten zu tragen. 

3. Ohne anderslautende Bestimmungen im 
Grundbucheintrag gilt das Brunnenrecht für 
eine bestimmte Menge unbehandeltes Was-
ser ab einer bestimmten Quelle. 

4. Das Verzeichnis der privaten Brunnenrechte 
wird von der zuständigen Stelle geführt und 
gemäss den mitgeteilten grundbuchamtlichen 
Mutationen nachgetragen. 

5. Nicht benützte Brunnenrechte können von der 
Gemeinde zurückgekauft werden. 

Ehemals Art. 15 
 
Ehemals Art. 15 Abs. 1 
 
 
Art. 15 Abs. 2: Ergänzt zur Definition der Kosten-
tragung. 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 15 Abs. 3 
 
 
 
Ehemals Art. 15 Abs. 4 
 
 
 
Ehemals Art. 15 Abs. 5 
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schlüsse im öffentlichen Grund, die ein ge-
schätztes Alter von mehr als 20 Jahren aufwei-
sen, den Ersatz zu den vorstehenden Bedin-
gungen verlangen. 

6. Bei Aufgabe des Wasserbezugs wird die Haus-
anschlussleitung durch die Gemeinde auf Kos-
ten des Eigentümers bei der Groberschlies-
sungsleitung und / oder der Gemeinschaftslei-
tung von der Wasserversorgung abgetrennt. 

Art. 20 Kataster und Einmasse 
1. Das Ressort führt einen Kataster der öffentli-

chen und privaten Wasserversorgungsanlagen 
bis innerkant Gebäudewand, jedoch im Maxi-
mum bis und mit Wasserzähler. 

2. Die Eigentümer und Benützer der Wasserver-
sorgungsanlagen haben alle erforderlichen 
Angaben für die Erstellung des Katasters ent-
schädigungslos zur Verfügung zu stellen. 

3. Der Kataster kann bei der Abteilung eingese-
hen werden. 

Art. 20 Nutzung 
1. Soweit im Grundbucheintrag nichts anderes 

geregelt ist, bestimmt das Ressort, ob das 
Brunnenrecht über einen Kaliberhahnen oder 
einen Wasserzähler genutzt wird. 

2. Die Weiter- und/oder Überleitung von Wasser 
an Dritte ist untersagt. 

3. Die zuständige Stelle ist berechtigt, die Was-
serzuleitungsstelle und die Einrichtung für die 
Regulierung des Wasserbezuges jederzeit zu 
kontrollieren. 

4. Für erforderliche Wasserzähler gelten die 
Bestimmungen gemäss Art. 27. 

Ehemals Art. 16 
Ehemals Art. 16 Abs. 1 
 
 
 
Ehemals Art. 16 Abs. 2 
 
Ehemals Art. 16 Abs. 3 
 
 
 
Ehemals Art. 16 Abs. 4: Verweis aktualisiert. 

Art. 21 Bau- und Betriebsvorschriften, zusätz-
liche Auflagen 
1. Für die fachgerechte Planung, Ausführung und 

Prüfung von Wasserversorgungsanlagen sind 

grundsätzlich die Richtlinien und Normen der 

Fachverbände, im Besonderen des SVGW und 

des SIA massgebend. Für die Löschwasseran-

lagen gelten die Weisungen der kant. Fach-

stelle für Brandschutz und Feuerwehr. 

2. Das Ressort kann im Rahmen des übergeord-

neten Rechtes davon abweichende oder zu-

sätzliche Auflagen verfügen. 

Art. 21 Kosten und Gebühren 
1. Für jedes private Brunnenrecht ist der Ge-

meinde für die Kontrolle und den Unterhalt der 
Kalibrierung oder des Wasserzählers ein An-
teil der jährlichen Grundgebühr eine Gebühr 
gemäss dem Wassertarif zu entrichten. 

2. Für Anpassungen an Anschlussleitungen gel-
ten analog die Bestimmungen über Hausan-
schlüsse. 

3. Wird eine Anschlussleitung von mehreren 
Brunnenrechtnehmern benutzt, so sind die 

Ehemals Art. 17 
 
Ehemals Art. 17 Abs. 1: Konkrete Gebühr wird im 
Wassertarif definiert. 
 
 
Ehemals Art. 17 Abs. 2 
 
 
Ehemals Art. 17 Abs. 3 
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Kosten entsprechend dem Benutzungsanteil 
zu teilen. 

4. Wird zusätzliches Wasser bezogen, als nach 
Brunnenrecht zusteht, wird in der Regel die 
ganze Grundgebühr sowie für die zusätzliche 
Menge die ganze Mengengebühr nach Was-
sertarif verlangt. 

 Wird neben der zustehenden Menge an 
Wassr aus dem Brunnenrecht zusätzlich Was-
ser aus dem öffentlichen Netz bezogen, gilt für 
dieses der generelle Tarif nach diesem Regle-
ment. 

 
 
Ehemals Art. 17 Abs. 4: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit. 

Art. 22 Haustechnikanlagen 
1. Alle Leitungen, Anlageteile und Apparate im 

Hausinnern oder nach dem Wasserzähler gel-
ten als Haustechnikanlagen. Sie stehen, mit 
Ausnahme von Messeinrichtungen, durch-
wegs im Eigentum des Bezügers. Die Kosten 
für Erstellung, Unterhalt und Abbruch gehen zu 
dessen Lasten. 

Art. 22 Definition, Eigentum und Kostentra-
gung 
1. Alle Leitungen, Anlageteile und Apparate im 

Hausinnern oder nach dem Wasserzähler gel-
ten als Haustechnikanlagen. Sie stehen, mit 
Ausnahme von Messeinrichtungen, durch-
wegs im Eigentum des Bezügers. Die Kosten 
für Erstellung, Unterhalt und Abbruch gehen 
zu dessen Lasten. 

 

Art. 23 Vorschriften über Installationen 
1. Für Neuinstallationen und Erweiterungen von 

bestehenden Installationen ist bei der Ge-
meinde eine Wasserinstallationsbewilligung 
einzuholen. 

2. Die Installateure haben die gültigen Richtlinien 
des SVGW für die Erstellung von Wasserin-
stallationen zu befolgen. Ebenso sind die Best-
immungen der kant. Fachstelle und die beson-
deren Vorschriften und Weisungen der Organe 
der Gemeinde einzuhalten. Es dürfen nur zu-

Art. 23 Vorschriften über Installationen 
 
1. Für Neuinstallationen und Erweiterungen von 

bestehenden Installationen ist beim Ressort 
der Gemeinde eine Wasserinstallationsbewil-
ligung einzuholen. 

2. Die Installateure haben die gültigen Richtli-
nien des SVGW für die Erstellung von Wasse-
rinstallationen zu befolgen. Ebenso sind die 
Bestimmungen der kant. Fachstelle und die 
besonderen Vorschriften und Weisungen der 
Organe der Gemeinde einzuhalten. Es dürfen 

Ehem. Art. 26 "Wasserbehandlungsanlagen" inte-
griert. 
 
 
 
 
Ehem. Art. 26 Abs. 1 zur Vereinfachung integriert. 
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gelassene Produkte gemäss dem „Zertifizie-
rungsverzeichnis Wasser“ des SVGW instal-
liert werden. 

3. Die Installation wasserangetriebener Apparate 
und Armaturen, welche Druckschläge erzeu-
gen, ist nicht gestattet. 

4. Die zuständige Stelle hat das Recht und die 
Pflicht, die Arbeiten der Installateure, wie auch 
die bestehenden Haustechnikanlagen zu kon-
trollieren. Durch die Kontrolle wird weder die 
Haft- oder Garantiepflicht des Installateurs 
noch diejenige des Eigentümers einge-
schränkt. 

5. Neue Erdungen von elektrischen Anlagen an 
Wasserleitungen sind nicht mehr gestattet. Be-
reits bestehende Erdungen sind nach Zustim-
mung des Elektrizitätswerks laufend abzutren-
nen. 

6. Die zuständige Stelle behält sich die Beratung 
durch neutrale Fachexperten vor. 

nur zugelassene Produkte gemäss dem „Zer-
tifizierungsverzeichnis Wasser“ des SVGW in-
stalliert werden. Dies gilt auch für Wasserbe-
handlungsanlagen. 

3. Ein Rückfliessen des Wassers in das öffentli-
che Netz ist mittels Rückflussverhinderung ge-
mäss den Richtlinien des SVGW zu verhin-
dern. 

4. Die Installation wasserangetriebener Appa-
rate und Armaturen, welche Druckschläge er-
zeugen, ist nicht gestattet. 

5. Sprinkleranlagen sind bei Neuerstellungen so-
wie bei Sanierungen von Hausanschlusslei-
tungen zu Lasten des Liegenschaftseigentü-
mers mit einer 3-Fachverschieberung an das 
Leitungsnetz anzuschliessen. Die System-
trennung richtet sich nach den Richtlinien W5 
des SVGW. Leitungsvergrösserungen für 
Sprinkleranlagen sind durch den Anlagebe-
treiber zu finanzieren. 

6. Es sind grundsätzlich keine Geräte erlaubt, 
welche Trinkwasser zweckentfremden und 
dieses anderweitig als im eigentlichen Sinn 
nutzen (zum Beispiel für Kühlung, etc.) 

7. Die zuständige Stelle hat das Recht und die 
Pflicht, die Arbeiten der Installateure, wie auch 
die bestehenden Haustechnikanlagen zu kon-
trollieren. Durch die Kontrolle wird weder die 
Haft- oder Garantiepflicht des Installateurs 
noch diejenige des Eigentümers einge-
schränkt. 

8. Neue Erdungen von elektrischen Anlagen an 
Wasserleitungen sind nicht mehr gestattet. 

 
 
 
 
Ehemals Art. 26 Abs. 2 
 
 
 
Ehemals Art. 23 Abs. 3 
 
 
Neu: Ergänzt, weil es bisher nicht im Reglement 
geregelt war. Ergänzung nach einer Mitwirkungs-
eingabe, dass der Artikel nur bei Neuerstellungen 
und bei Sanierungen gilt. 
 
 
 
 
 
Neu: Nach einer Mitwirkungseingabe gelöscht, 
weil in Art. 8 Abs. 2 bereits geregelt ist, dass der 
Anschluss solcher Geräte bewilligungspflichtig ist. 
 
Ehemals Art. 23 Abs. 4 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 23 Abs. 5: Präzisierung der Kosten-
tragung Erdung. Begriffsänderung nach einer Mit-
wirkungseingabe. 
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Bereits bestehende Erdungen sind nach Zu-
stimmung des Elektrizitätswerks Energiever-
sorgers auf Kosten des Eigentümers laufend 
abzutrennen. 

9. Die zuständige Stelle behält sich die Beratung 
durch neutrale Fachexperten vor. 

 
 
 
 
Ehemals Art. 23 Abs. 6 

Art. 24 Druckveränderungen 
1. Durch das Bestehen verschiedener Druckzo-

nen kann die Gemeinde aus zwingenden 
Gründen genötigt sein, Druckumstellungen 
vorzunehmen, sei es bleibend oder nur vo-
rübergehend. Alle Installationen und Apparate 
sind so auszuführen bzw. anzuschliessen, 
dass sie dem möglichen Höchstdruck stand-
halten. 

2. Für Schäden infolge Druckumstellungen, die 
auf unsachgemässe und schadhafte Installati-
onen oder unrichtige Wahl von Apparaten zu-
rückzuführen sind, ist die Gemeinde nicht er-
satzpflichtig. 

Art. 24 Druckveränderungen 
1. Durch das Bestehen verschiedener Druckzo-

nen kann die Gemeinde aus zwingenden 
Gründen genötigt sein, Druckumstellungen 
vorzunehmen, sei es bleibend oder nur vo-
rübergehend. Alle Installationen und Apparate 
sind so auszuführen bzw. anzuschliessen, 
dass sie dem möglichen Höchstdruck stand-
halten. 

2. Für Schäden infolge Druckumstellungen, die 
auf unsachgemässe und schadhafte Installati-
onen oder unrichtige Wahl von Apparaten zu-
rückzuführen sind, ist die Gemeinde nicht er-
satzpflichtig. 

 

Art. 25 Schutzmassnahmen 
1. Bei anhaltender Kälte sind Leitungen und Ap-

parate, die dem Frost ausgesetzt sind, zweck-
mässig zu schützen, abzustellen und zu ent-
leeren. Der Bezüger haftet für alle durch Frost 
und durch ihn selbst oder Dritte verursachten 
Schäden. 

2. Das Laufenlassen des Wassers zur Verhinde-
rung des Einfrierens ist untersagt. 

3. Bezüger mit empfindlichen Verbraucherappa-
raten haben selbst geeignete Sicherungs-
massnahmen gegen die Folgen von Wasser-
mangel und Leitungsreparaturen vorzukehren. 

Art. 25 Schutzmassnahmen 
1. Bei anhaltender Kälte sind Leitungen und Ap-

parate, die dem Frost ausgesetzt sind, zweck-
mässig zu schützen, abzustellen und zu ent-
leeren. Der Bezüger haftet für alle durch Frost 
und durch ihn selbst oder Dritte verursachten 
Schäden. 

2. Das Laufenlassen des Wassers zur Verhinde-
rung des Einfrierens ist untersagt. 

3. Bezüger mit empfindlichen Verbraucherappa-
raten haben selbst geeignete Sicherungs-
massnahmen gegen die Folgen von Wasser-
mangel und Leitungsreparaturen vorzukeh-
ren. 
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Art. 26 Wasserbehandlungsanlagen 
1. Es dürfen nur Wasserbehandlungsanlagen in-

stalliert werden, welche vom SVGW zertifiziert 
wurden. 

2. Das Rückfliessen des Wassers in das öffentli-
che Netz ist mittels Rückflussverhinderung ge-
mäss den Richtlinien des SVGW zu verhin-
dern. 

Art. 26 Regenabwassernutzung 
1. Die Nutzung von Regenabwasser für Toilet-

tenspülungen oder Verwendung im Garten 
usw. benötigt ein von der Trinkwasserversor-
gung getrenntes Leitungsnetz gemäss den 
Richtlinien des SVGW. 

2. Eine direkte Verbindung zwischen den beiden 
Leitungsnetzen ist nicht gestattet. 

3. Entnahmestellen für Regenabwasser sind 
entsprechend mit "Kein Trinkwasser" zu be-
schriften. 

Ehemals Art. 27 
Ehemals Art. 27 Abs. 1 
 
 
 
 
Ehemals Art. 27 Abs. 2 
 
Ehemals Art. 27 Abs. 3: Ergänzung zur deutlichen 
Sicherstellung, dass es sich nicht um Trinkwasser 
handelt. 

Art. 27 Regenabwassernutzung 
1. Die Nutzung von Regenabwasser für Toiletten-

spülungen oder Verwendung im Garten usw. 
benötigt ein von der Trinkwasserversorgung 
getrenntes Leitungsnetz gemäss den Richtli-
nien des SVGW. 

2. Eine direkte Verbindung zwischen den beiden 
Leitungsnetzen ist nicht gestattet. 

3. Entnahmestellen für Regenabwasser sind ent-
sprechend zu beschriften. 

Art. 27 Wasserzähler 
1. Es sind grundsätzlich nur Wasserzähler er-

laubt, welche offiziell von der Gemeinde ge-
nehmigt und für die Installation bewilligt sind. 
Die zuständige Stelle bestimmt die Grösse 
des erforderlichen Wasserzählers aufgrund 
der Belastungswerte gemäss den Richtlinien 
des SVGW. Der Wasserzähler ist im Eigentum 
der Gemeinde und wird von dieser zur Verfü-
gung gestellt und unterhalten. Dies gilt auch 
für zusätzliche Wasserzähler, die zur Diffe-
renzmessung dienen. 

2. Normalerweise wird pro Bezüger Anschluss 
nur ein Wasserzähler installiert. Weitere nö-
tige Zusätzliche Wasserzähler sind ebenfalls 
gebührenpflichtig gemäss im Wassertarif fest-
gelegter Gebühr. 

3. Der Standort des Wasserzählers wird von der 
zuständigen Stelle, unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse des Bezügers, bestimmt. Die-
ser hat den Platz für den Einbau des Wasser-
zählers unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
Der Wasserzähler muss bei Neubauten und 

Ehemals Art. 29 
Ehemals Art. 29 Abs. 1: Angepasst an aktuelle 
Handhabung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 29 Abs. 2: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit. 
 
 
 
Ehemals Art. 29 Abs. 4 
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Renovationen frostsicher eingebaut werden 
und stets leicht zugänglich sein. 

4. Vor und nach dem Wasserzähler sind Ab-
sperrvorrichtungen anzuordnen. Im Weiteren 
sind die Richtlinien des SVGW für die Erstel-
lung von Wasserinstallationen zu beachten. 

5. Die Gemeinde revidiert die Wasserzähler pe-
riodisch auf ihre Kosten. Wird vom Bezüger 
die Messgenauigkeit angezweifelt, so wird der 
Wasserzähler durch die zuständige Stelle 
ausgebaut und einer amtlichen Prüfung unter-
zogen. Zeigt die Nacheichung, dass die Mess-
genauigkeit innerhalb der gemäss W/TPW 
108 des SVGW zulässigen Toleranz von 1- 5 
% bei 10 % Nennbelastung liegt, so trägt der 
Grundeigentümer die daraus entstandenen 
Kosten. Im andern Fall übernimmt die Ge-
meinde die Prüf- und allfälligen Reparaturkos-
ten. 

6. Bei fehlerhaften Zählerangaben wird für die 
Festsetzung der Mengengebühr Wasser-
menge der Normalverbrauch der Vorjahre 
(Durchschnitt der letzten 3 5 Jahre) sinnge-
mäss berücksichtigt. Störungen sind der zu-
ständigen Stelle sofort zu melden. Allfällige 
Nachforderungen gelten unter dem Vorbehalt 
einer 5-jährigen Verjährungsfrist. 

7. Der Bezüger haftet für Beschädigungen am 
Wasserzähler, welche nicht auf normale Ab-
nützung zurückzuführen sind. Er darf am Was-
serzähler keine Änderungen vornehmen oder 
vornehmen lassen. 

 

 
 
Ehemals Art. 29 Abs. 5 
 
 
 
Ehemals Art. 29 Abs. 6: Angepasst aufgrund Mit-
wirkungseingabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 29 Abs. 7 sinngemäss Art. 31: 
Zwei Artikel zusammengefasst zur besseren Über-
sicht. Der Teil "Störungen" ist bereits in "Anzeige-
pflicht" in Art. 39 (alte Nummerierung Art. 42) ent-
halten. 
 
 
 
Ehemals Art. 29 Abs. 3 
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 Wünscht ein Bezüger zusätzliche Wasserzäh-
ler, so hat er die Kosten für die Anschaffung, 
den Einbau und den Unterhalt zu tragen. Die 
technischen Vorschriften sind einzuhalten. 
Die zuständige Stelle ist berechtigt, jedoch 
nicht verpflichtet, die Ablesung dieser Wasser-
zähler zu übernehmen. 

Ehemals Art. 29 Abs. 8: Gestrichen, weil bereits in 
Abs. 1 und 2 abgedeckt. 

Art. 28 Prüfung der Anlagen, Zutrittsrecht 
1. Den mit der Kontrolle der Wasserzähler und 

der periodischen Nachschau der Wasserein-
richtungen Beauftragten der Gemeinde ist der 
Zutritt in alle Räume zu gestatten, in denen 
sich Wasserinstallationen befinden. 

Art. 28 Ablesung 
1. Zur Feststellung des Wasserverbrauches sind 

die Angaben der Zähler massgebend. Das Ab-
lesen erfolgt durch die Beauftragten der zu-
ständigen Stelle in den durch den Gemeinde-
rat festgelegten Zeitabständen. 

2. Das Ressort kann die Selbstdeklaration verfü-
gen. 

3. Das Ressort Es ist auch berechtigt Fernable-
sungen durchzuführen und zugehörige An-
passungen zur Fernablesung am Wasserzäh-
ler vorzunehmen. 

4. Für die mögliche zukünftige Fernablesung der 
Wasserzähler verlangt das Ressort bei Neu- 
und Umbauten den Einbau eines Kabel-Leer-
rohres zwischen Wasserzähler und Stromzäh-
ler zu Lasten des Bezügers. 

5. Ohne zeitgleich bestehendes Baugesuch sei-
tens des Bezügers kann das Ressort die In-
stallation eines Leerrohres zu Lasten des Ei-
gentümers für die Umstellung auf Fernable-
sung verfügen. 

Ehemals Art. 30 
Ehemals Art. 30 Abs. 1 
 
 
 
 
Ehemals Art. 30 Abs. 2: in zwei Absätze geteilt. 
 
Ehemals Art. 30 Abs. 2: in zwei Absätze geteilt. 
 
 
 
Ehemals Art. 29 Abs. 9: Präzisierung Kostentra-
gung. 
 
 
 
Neu: Handhabung der Umstellung auf Fernable-
sung, Anpassung nach Mitwirkungseingabe. 

Art. 29 Wasserzähler 
1. Die zuständige Stelle bestimmt die Grösse des 

erforderlichen Wasserzählers aufgrund der 
Belastungswerte gemäss den Richtlinien des 
SVGW. Der Wasserzähler ist im Eigentum der 

Art. 29 Bewilligungspflicht und Wasserinstalla-
tionsgesuch 
1. Für die Neuerstellung oder Änderung eines 

Hausanschlusses, einer Hausinstallation oder 
einer Installation für Regenabwasser-Nutzung 

Ehemals Art. 32: Korrektur zur besseren Verständ-
lichkeit. 
 
Ehemals Art. 18 Abs. 1 und Art. 32 Abs. 1: Korrek-
tur gemäss Definition in Art.3 
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Gemeinde und wird von dieser zur Verfügung 
gestellt und unterhalten. Dies gilt auch für zu-
sätzliche Wasserzähler, die zur Differenzmes-
sung dienen. 

2. Normalerweise wird pro Bezüger nur ein Was-
serzähler installiert. Weitere nötige Wasser-
zähler sind ebenfalls gebührenpflichtig. 

3. Der Bezüger haftet für Beschädigungen am 
Wasserzähler, welche nicht auf normale Ab-
nützung zurückzuführen sind. Er darf am Was-
serzähler keine Änderungen vornehmen oder 
vornehmen lassen. 

4. Der Standort des Wasserzählers wird von der 
zuständigen Stelle, unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse des Bezügers, bestimmt. Dieser 
hat den Platz für den Einbau des Wasserzäh-
lers unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Der 
Wasserzähler muss bei Neubauten und Reno-
vationen frostsicher eingebaut werden und 
stets leicht zugänglich sein. 

5. Vor und nach dem Wasserzähler sind Absperr-
vorrichtungen anzuordnen. Im Weiteren sind 
die Richtlinien des SVGW für die Erstellung 
von Wasserinstallationen zu beachten. 

6. Die Gemeinde revidiert die Wasserzähler peri-
odisch auf ihre Kosten. Wird vom Bezüger die 
Messgenauigkeit angezweifelt, so wird der 
Wasserzähler durch die zuständige Stelle aus-
gebaut und einer amtlichen Prüfung unterzo-
gen. Zeigt die Nacheichung, dass die Mess-
genauigkeit innerhalb der zulässigen Toleranz 
von 1- 5 % bei 10 % Nennbelastung liegt, so 
trägt der Grundeigentümer die daraus entstan-
denen Kosten. Im andern Fall übernimmt die 

ist ein Wasserinstallationsgesuch beim der 
Gemeinde Ressort einzureichen. 

2. Es sind vom Bauherrn und vom Projektverfas-
ser unterzeichnete Pläne Unterlagen unaufge-
fordert in dreifacher Ausfertigung sowie elekt-
ronisch einzureichen. 

3. Unterlagen für Hausanschlüsse: 
 a) Ausgefülltes Gesuchsformular, Teil 1: 

Hausanschluss; 
 b) Situationsplan (Auszug aus dem Plan für 

das Grundbuch) mit eingetragenem Projekt 
sowie Lage der öffentlichen Wasserleitungen, 
der Anschlussleitung und Verkehrsanlagen; 

 c) Wasseranschlussplan (Gebäudegrundriss) 
mit folgenden Angaben: Menge des Wassers, 
Überdeckung, Durchmesser, Material mit 
Nenndruck; 

 d) Name des ausführenden Installateurs; 
 e) Die Raumvolumina jedes einzelnen Gebäu-

des. 
4. Unterlagen für Haustechnikanlagen: 
 a) Ausgefülltes Gesuchsformular, Teil 2: Hau-

stechnikanlagen; 
 b) Hausleitungen und Anzahl der anzuschlies-

senden Apparate, Anzahl Belastungswerte 
(BW), maximaler Wasserbezug sowie Lei-
tungsdimensionen gemäss den Richtlinien 
SVGW; 

 c) Installationsschema; 
 d) Name des ausführenden Installateurs. 
5. Die zuständige Stelle kann weitere Angaben 

und Unterlagen verlangen, sofern dies für die 
Beurteilung erforderlich ist. 

 
 
Ehemals Art. 32 Abs. 2: Umformuliert, da nicht nur 
Pläne, sondern auch weitere Unterlagen neu auch 
elektronisch eingereicht werden müssen. 
 
Ehemals Art. 32 Abs. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestrichen, weil nur für die Bearbeitungsgebühr 
des Baugesuchs notwendig und dort verlangt. 
Ehemals Art. 32 Abs. 4 
 
 
 
Abkürzung unnötig; wird nicht mehr verwendet. 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 32 Abs. 5 
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Gemeinde die Prüf- und allfälligen Reparatur-
kosten. 

7. Bei fehlerhaften Zählerangaben wird für die 
Festsetzung der Mengengebühr der Normal-
verbrauch der Vorjahre sinngemäss berück-
sichtigt. Störungen sind der zuständigen Stelle 
sofort zu melden. Allfällige Nachforderungen 
gelten unter dem Vorbehalt einer 5-jährigen 
Verjährungsfrist. 

8. Wünscht ein Bezüger zusätzliche Wasserzäh-
ler, so hat er die Kosten für die Anschaffung, 
den Einbau und den Unterhalt zu tragen. Die 
technischen Vorschriften sind einzuhalten. Die 
zuständige Stelle ist berechtigt, jedoch nicht 
verpflichtet, die Ablesung dieser Wasserzähler 
zu übernehmen. 

9. Für die mögliche zukünftige Fernablesung der 
Wasserzähler verlangt das Ressort bei Neu- 
und Umbauten den Einbau eines Kabel-Leer-
rohres zwischen Wasserzähler und Stromzäh-
ler. 

Art. 30 Ablesung 
1. Zur Feststellung des Wasserverbrauches sind 

die Angaben der Zähler massgebend. Das Ab-
lesen erfolgt durch die Beauftragten der zu-
ständigen Stelle in den durch den Gemeinde-
rat festgelegten Zeitabständen. 

2. Das Ressort kann die Selbstdeklaration verfü-
gen. Es ist auch berechtigt Fernablesungen 
durchzuführen und zugehörige Anpassungen 
am Wasserzähler vorzunehmen. 

Art. 30 Wasserinstallationsbewilligung und De-
pot 
1. Das Ressort erteilt die Wasserinstallationsbe-

willigung und verfügt die erforderlichen Aufla-
gen und Bedingungen. 

2. Mit den Bauarbeiten darf erst nach der schrift-
lichen Erteilung der Wasserinstallationsbewil-
ligung begonnen werden. 

3. Für alle Abweichungen von den genehmigten 
Plänen ist vor der Ausführung die Zustimmung 
der zuständigen Stelle einzuholen. 

4. Für die Behandlung von Wasserinstallations-
gesuchen wird eine Behandlungsgebühr und 

Ehemals Art. 33: Begriff angepasst analog zum 
Abwasserreglement. 
Ehemals Art. 33 Abs. 1 
 
 
Ehemals Art. 33 Abs. 2 
 
 
Ehemals Art. 33 Abs. 3 
 
 
Ehemals Art. 33 Abs. 4 
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ein Depot gemäss Gebührenordnung Bau- 
und Planungswesen erhoben. Die Behand-
lungsgebühr muss die Kosten für die Bearbei-
tung von Gesuchen und für die Kontrollen de-
cken. 

 
Korrektur zur besseren Verständlichkeit. 

Art. 31 Störungen 
1. Bei fehlerhaften Zählerangaben wird für die 

Festsetzung der Wassergebühren der Normal-
verbrauch der Vorjahre (Durchschnitt der letz-
ten 3 Jahre) berücksichtigt. Störungen sind der 
Gemeinde sofort zu melden. Die Abrechnung 
wird höchstens für die letzten fünf Jahre be-
richtigt. 

Art. 31 Ausserordentliche Aufwendungen der 
Behörden 
1. Für ausserordentliche behördliche Aufwen-

dungen (umfangreiche Baugesuche, bei Bei-
zug von Fachleuten für Abklärungen und Prüf-
berichte, bei Erteilung von speziellen An-
schlussbewilligung, umfangreiche Kontrolle 
und Abnahme der Anlagen, grosse administ-
rative Arbeiten etc.) können die verursachten 
Kosten dem Eigentümer auch nachträglich 
überbunden, bzw. beim Depot abgezogen 
werden. 

2. Ausserordentliche behördliche Aufwendun-
gen können entstehen z. B. bei umfangrei-
chen Baugesuchen, bei Beizug von Fachleu-
ten für Abklärungen und Prüfberichte, bei Er-
teilung von speziellen Anschlussbewilligun-
gen, bei umfangreichen Kontrollen und Ab-
nahmen der Anlagen, bei grossen administra-
tiven Aufwendungen etc. 

Ehemals Art. 34 
 
Verschoben in nachfolgenden Absatz zur besse-
ren Lesbarkeit. 

Art. 32 Bewilligungspflicht und Gesuch 
1. Für die Neuerstellung oder Änderung eines 

Hausanschlusses, einer Hausinstallation oder 
einer Installation für Regenabwasser-Nutzung 
ist ein Wasserinstallationsgesuch bei der Ge-
meinde einzureichen. 

2. Es sind vom Bauherrn und vom Projektverfas-
ser unterzeichnete Pläne in dreifacher Ausfer-
tigung einzureichen. 

Art. 32 Vereinfachtes Verfahren 
1. Bei Änderung eines bestehenden privaten An-

schlusses im Zusammenhang mit dem Bau ei-
ner öffentlichen Wasserleitung kann auf ein 
Wasserinstallationsgesuch verzichtet werden. 
Die zuständige Stelle legt die Einzelheiten des 
Anschlusses nach Rücksprache mit den Ei-
gentümern fest. 

Ehemals Art. 35 
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3. Unterlagen für Hausanschlüsse: 
 a) Ausgefülltes Gesuchsformular, Teil Hausan-

schluss; 
 b) Situationsplan (Auszug aus dem Plan für 

das Grundbuch) mit eingetragenem Projekt so-
wie Lage der öffentlichen Wasserleitungen, 
der Anschlussleitung und Verkehrsanlagen; 

 c) Wasseranschlussplan (Gebäudegrundriss) 
mit folgenden Angaben: Menge des Wassers, 
Überdeckung, Durchmesser, Material mit 
Nenndruck; 

 d) Name des ausführenden Installateurs; 
 e) Die Raumvolumina jedes einzelnen Gebäu-

des. 
4. Unterlagen für Haustechnikanlagen: 
 a) Ausgefülltes Gesuchsformular, Teil Haus-

technikanlagen; 
 b) Hausleitungen und Anzahl der anzuschlies-

senden Apparate, Anzahl Belastungswerte 
(BW), maximaler Wasserbezug sowie Lei-
tungsdimensionen gemäss den Richtlinien 
SVGW; 

 c) Installationsschema; 
 d) Name des ausführenden Installateurs. 
5. Die zuständige Stelle kann weitere Angaben 

und Unterlagen verlangen, sofern dies für die 
Beurteilung erforderlich ist. 

Art. 33 Installationsbewilligung und Depot 
1. Das Ressort erteilt die Wasserinstallationsbe-

willigung und verfügt die erforderlichen Aufla-
gen und Bedingungen. 

2. Mit den Bauarbeiten darf erst nach der schrift-
lichen Erteilung der Wasserinstallationsbewilli-
gung begonnen werden. 

Art. 33 Konzession für Installateure 
1. Die Konzession wird auf schriftliches Gesuch 

erteilt. 
2. Der Konzessionsnehmer bzw. dessen Arbeit-

geber hat den Nachweis über den Abschluss 
einer Betriebshaftpflichtversicherung mit einer 

Ehemals Art. 36 
Ehemals Art. 36 Abs. 1 
 
Ehemals Art. 36 Abs. 2 
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3. Für alle Abweichungen von den genehmigten 
Plänen ist vor der Ausführung die Zustimmung 
der zuständigen Stelle einzuholen. 

4. Für die Behandlung von Wasserinstallations-
gesuchen wird eine Behandlungsgebühr und 
ein Depot gemäss Gebührenordnung Bau- und 
Planungswesen erhoben. 

vom Ressort festgelegten, angemessenen 
Deckungssumme zu erbringen. 

3. Der Konzessionsnehmer hat nachzuweisen, 
dass er oder sein Arbeitgeber über eine ei-
gene Werkstatt einschliesslich der erforderli-
chen Ausrüstung verfügt und innert nützlicher 
Frist Reparaturen im Versorgungsgebiet aus-
führen kann. 

4. Dauerhafte Konzessionen werden durch das 
Ressort die zuständige Stelle nur an Installa-
teure abgegeben, welche die Bedingungen 
der SVGW-Richtlinie GW 1 erfüllen. 

5. Eine provisorische Installationsberechtigung 
objektbezogene Konzession für den Einzelfall 
wird durch das Ressort die zuständige Stelle 
nur an Personen und bzw. Unternehmen ab-
gegeben, die entweder die SVGW- Richtlinie 
GW 1 nicht ganz erfüllen, aber oder Gewähr 
für eine fachgemässe Ausführung gemäß den 
Richtlinien des SVGW bieten. 

6. Die Konzession ist persönlich und nicht über-
tragbar. 

7. Der Konzessionsnehmer haftet für alle Schä-
den, die durch die Nichtbefolgung der Vor-
schriften und Leitsätze entsteht. 

8. Das Ressort kann eine erteilte Konzession 
entziehen, wenn die Ausführung der Arbeiten 
oder das Geschäftsgebaren des Konzessi-
onsnehmers zu begründeten Klagen Anlass 
gibt. 

9. Die zuständige Stelle erteilt Auskunft und ver-
öffentlicht, wer im Besitze von Konzessionen 
ist. 

 
 
Ehemals Art. 36 Abs. 3: Gestrichen, weil nicht not-
wendig. 
 
 
 
 
Ehemals Art. 36 Abs. 4: Zuständigkeiten unter-
scheiden zwischen "dauerhaften" und "objektbe-
zogenen" Konzessionen. Korrektur gemäss Defi-
niton in Art. 3. 
Ehemals Art. 36 Abs. 5: Zuständigkeiten unter-
scheiden zwischen "dauerhaften" und "objektbe-
zogenen" Konzessionen. Korrektur gemäss Defi-
niton in Art. 3. Korrektur zur besseren Verständ-
lichkeit. 
 
 
 
Ehemals Art. 36 Abs. 6 
 
Ehemals Art. 36 Abs. 7 
 
 
Ehemals Art. 36 Abs. 8 
 
 
 
 
Ehemals Art. 36 Abs. 9 
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Art. 34 Ausserordentliche Aufwendungen der 
Behörde 
1. Für ausserordentliche behördliche Aufwen-

dungen (umfangreiche Baugesuche, bei Bei-
zug von Fachleuten für Abklärungen und Prüf-
berichte, bei Erteilung von speziellen An-
schlussbewilligung, umfangreiche Kontrolle 
und Abnahme der Anlagen, grosse administra-
tive Arbeiten etc.) können die verursachten 
Kosten dem Eigentümer auch nachträglich 
überbunden, bzw. beim Depot abgezogen wer-
den. 

Art. 34 Baukontrollen der Hausanschlusslei-
tungen 
1. Die Fertigstellung der Leitung ist durch den In-

stallateur mindestens 2 Tage vor dem Einde-
cken der zuständigen Stelle zur Kontrolle zu 
melden. Bei Unterlassung der Meldung kann 
das Ressort die Freilegung der Leitungen auf 
Kosten des Bauherrn bzw. des Depots veran-
lassen. 

2. Für Kontrollen bzw. Schlussabnahmen kön-
nen von der Kontrollinstanz bei Bedarf auch 
Druckproben verlangt werden. 

3. Für ausgebliebene Kontrollmeldungen und 
Nachkontrollen oder beim Fehlen der erforder-
lichen Einmasse behält sich das Ressort vor, 
die Leitung mittels Druckproben zu kontrollie-
ren und eine Leitungsortung vorzunehmen. 
Daraus entstehende Aufwendungen werden 
dem Eigentümer verrechnet. 

4. Für Basis- und Groberschliessungen gemäss 
GWP sind Abnahmeprotokolle zu erstellen. 

Ehemals Art. 37 
 
Ehemals Art. 37 Abs. 1 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 37 Abs. 2 
 
 
Neu: Analog zum Abwasserreglement ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Neu: Analog zum Abwasserreglement ergänzt. 

Art. 35 Vereinfachtes Verfahren 
1. Bei Änderung eines bestehenden privaten An-

schlusses im Zusammenhang mit dem Bau ei-
ner öffentlichen Wasserleitung kann auf ein 
Wasserinstallationsgesuch verzichtet werden. 
Die zuständige Stelle legt die Einzelheiten des 
Anschlusses nach Rücksprache mit den Ei-
gentümern fest. 

Art. 35 Einmessen der Hausanschlussleitun-
gen 
1. Das fachgemässe Einmessen der Wasserver-

sorgungsanlagen wird im Rahmen der Wasse-
rinstallationsbewilligung festgelegt. 

2. Der Installateur meldet der zuständigen Stelle 
mindestens 2 Tage voraus, wann die Wasser-
versorgungsanlage zum Einmessen bereit ist. 
Die Leitung darf vor der Kontrolle und dem 
Einmessen nicht zugedeckt werden. Bei Un-
terlassung der Meldung kann das Ressort die 

Ehemals Art. 38 
 
Ehemals Art. 38 Abs. 1 
 
 
Ehemals Art. 38 Abs. 2 
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Ortung oder Freilegung der Leitung auf Kos-
ten des Eigentümers bzw. des Depots veran-
lassen. 

Art. 36 Konzession für Installateure 
1. Die Konzession wird auf schriftliches Gesuch 

erteilt. 
2. Der Konzessionsnehmer bzw. dessen Arbeit-

geber hat den Nachweis über den Abschluss 
einer Betriebshaftpflichtversicherung mit einer 
vom Ressort festgelegten, angemessenen De-
ckungssumme zu erbringen. 

3. Der Konzessionsnehmer hat nachzuweisen, 
dass er oder sein Arbeitgeber über eine eigene 
Werkstatt einschliesslich der erforderlichen 
Ausrüstung verfügt und innert nützlicher Frist 
Reparaturen im Versorgungsgebiet ausführen 
kann. 

4. Konzessionen werden durch das Ressort nur 
an Installateure abgegeben, welche die Bedin-
gungen der SVGW-Richtlinie GW 1 erfüllen. 

5. Eine provisorische Installationsberechtigung 
für den Einzelfall wird durch das Ressort nur 
an Personen und bzw. Unternehmen abgege-
ben, die die SVGW-Richtlinie GW 1 nicht ganz 
erfüllen, aber Gewähr für eine fachgemässe 
Ausführung gemäß den Richtlinien des SVGW 
bieten. 

6. Die Konzession ist persönlich und nicht über-
tragbar. 

7. Der Konzessionsnehmer haftet für alle Schä-
den, die durch die Nichtbefolgung der Vor-
schriften und Leitsätze entsteht. 

Art. 36 BauSchlusskontrollen innerhalb von 
Gebäuden 
1. Die Fertigstellung von Haustechnikanlagen 

der sanitären Verteilbatterie mit dem Einbau 
der Wasseruhr ist mindestens 2 Tage vor der 
Inbetriebnahme der Anlagen durch den Instal-
lateur der zuständigen Stelle zu melden. 

2. Die Anlagen dürfen erst nach der Schlussab-
nahme definitiv in Betrieb genommen werden. 

3. Kontrollen und Abnahmen befreien weder den 
Eigentümer, die Bauleitung noch den Unter-
nehmer von der Pflicht der Beaufsichtigung 
und von der Verantwortung für die fachge-
rechte Arbeitsausführung. 

Korrektur zur besseren Verständlichkeit. 
 
Ehemals Art. 39 Abs. 1: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit, welche Haustechnikanlagen ge-
meint sind. 
 
 
Ehemals Art. 37 Abs. 3 
 
Ehemals Art. 37 Abs. 4 
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8. Das Ressort kann eine erteilte Konzession ent-
ziehen, wenn die Ausführung der Arbeiten o-
der das Geschäftsgebaren des Konzessions-
nehmers zu begründeten Klagen Anlass gibt. 

9. Die zuständige Stelle erteilt Auskunft und ver-
öffentlicht, wer im Besitze von Konzessionen 
ist. 

Art. 37 Baukontrollen der Hausanschlusslei-
tungen 
1. Die Fertigstellung der Leitung ist durch den In-

stallateur mindestens 2 Tage vor dem Einde-
cken der zuständigen Stelle zur Kontrolle zu 
melden. Bei Unterlassung der Meldung kann 
das Ressort die Freilegung der Leitungen auf 
Kosten des Bauherrn bzw. des Depots veran-
lassen. 

2. Für Kontrollen bzw. Schlussabnahmen können 
von der Kontrollinstanz bei Bedarf auch Druck-
proben verlangt werden. 

3. Die Anlagen dürfen erst nach der Schlussab-
nahme definitiv in Betrieb genommen werden. 

4. Kontrollen und Abnahmen befreien weder den 
Eigentümer, die Bauleitung noch den Unter-
nehmer von der Pflicht der Beaufsichtigung 
und von der Verantwortung für die fachge-
rechte Arbeitsausführung. 

Art. 37 Unterhaltspflicht und Aufhebung 
 
1. Der Unterhalt der Hausanschlussleitungen ist 

Sache des Eigentümers. Wasserversorgungs-
anlagen sind vom Eigentümer stets sachge-
recht zu betreiben, zu kontrollieren und in be-
triebstüchtigem und dichtem Zustand zu hal-
ten. 

 
 Bei bestehenden Hausanschlussleitungen, 

die den geltenden Anforderungen der SVGW-
Richtlinien; z. B. Undichtheit, ungenügende 
Kapazität und Frosttiefe usw., nicht entspre-
chen, ist die Gemeinde befugt, eine fachge-
rechte Instandstellung, bzw. eine Neuverle-
gung zu verlangen. 

 
 Der Eigentümer einer Wasseranlage hat fest-

gestellte Mängel vor dem Wasserzähler der 
zuständigen Stelle zu melden und zu behe-
ben. Werden diese nicht behoben, so wird das 
Ressort unter Fristansetzung die Behebung 
zu Lasten des Eigentümers anordnen. 

2. Für Unterhaltsarbeiten und Sanierungen an 
Hausanschlussleitungen oder für einen Ersatz 
hat der Eigentümer die Kosten zu tragen. Sind 

Ehemals Art. 40 und 19: Harmonisierung des Ti-
tels des Artikels mit dem Abwasserreglement 
 
Ehemals Art. 19 Abs. 1 
Ehemals Art. 40 Abs. 1 
 
 
 
 
Ehemals Art. 19 Abs. 2: Gestrichen, weil bereits in 
Abs. 1 und Abs. 5 enthalten. 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 40, Abs. 2: Gestrichen, weil bereits 
in Art. 39 "Anzeigepflicht des Bezügers" und Abs. 
5 abgedeckt. 
 
 
 
Ehemals Art. 19 Abs. 4: Regelung Kostentragung 
bei mehreren Eigentümern. 
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mehrere Eigentümer von den Arbeiten betrof-
fen, sind vorgängig alle Parteien zu informie-
ren und die Kostenaufteilung ist durch die Par-
teien zu regeln. 

 
 Bei Anpassung eines öffentlichen Werkes 

kann die Gemeinde tangierende Hausan-
schlüsse im öffentlichen Grund, die ein ge-
schätztes Alter von mehr als 20 Jahren auf-
weisen, den Ersatz zu den vorstehenden Be-
dingungen verlangen. 

3. Wird an einem Anschluss länger als 6 Monate 
kein Wasser bezogen, muss dies der zustän-
digen Stelle gemeldet werden. Der Schieber 
bei der Groberschliessungsleitung und/oder 
der Gemeinschaftsleitung wird dann durch die 
Gemeinde verschlossen. Die Gebühren ge-
mäss "Abschnitt Finanzierung" bleiben ge-
schuldet. 

4. Bei Aufgabe des Wasserbezugs gemäss Art. 

9, Abs. 8 oder wenn bei einem Anschluss län-
ger als 5 Jahre kein Wasser bezogen wird, 
muss der Anschluss stillgelegt werden. Dazu 
muss wird die Hausanschlussleitung durch die 
Gemeinde auf Kosten des Eigentümers bei 
der Groberschliessungsleitung Hauptleitung 
und/oder der Gemeinschaftsleitung von der 
öffentlichen Wasserversorgung abgetrennt 
werden. 

5. Kommt der Eigentümer seinen Verpflichtun-

gen nicht nach, so verfügt die Gemeinde nach 
vorheriger Anhörung gemäss Art. 63 des Ver-
waltungsrechtspflegegesetzes die Massnah-
men und setzt dazu eine zumutbare Frist. Bei 

 
 
 
 
 
Ehemals Art. 19 Abs. 5: Gestrichen, weil nicht 
mehr gültig. 
 
 
 
 
Neu eingefügt, weil bei leerstehenden Miet- oder 
Erbobjekten hygienische Probleme für die ge-
samte Wasserversorgung auftreten können. Es 
wird klar ein Vorgehen definiert zur Sicherheit der 
Wasserversorgung. 
 
 
 
Ehemals Art. 19 Abs. 6 und Neu: Genauere Be-
schreibung, wann ein Anschluss stillgelegt werden 
muss und wie das diesbezügliche Vorgehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 19 Abs. 3 
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Nichterfüllung der verlangten Massnahmen in-
nerhalb der Frist kann die Gemeinde die Mas-
snahmen auf Kosten des Eigentümers aus-
führen lassen. 

Art. 38 Einmessen der Hausanschlussleitun-
gen 
1. Das fachgemässe Einmessen der Wasserver-

sorgungsanlagen wird im Rahmen der Wasse-
rinstallationsbewilligung festgelegt. 

2. Der Installateur meldet der zuständigen Stelle 
mindestens 2 Tage voraus, wann die Wasser-
versorgungsanlage zum Einmessen bereit ist. 
Die Leitung darf vor der Kontrolle und dem Ein-
messen nicht zugedeckt werden. Bei Unterlas-
sung der Meldung kann das Ressort die Or-
tung oder Freilegung der Leitung auf Kosten 
des Eigentümers bzw. des Depots veranlas-
sen. 

Art. 38 Prüfung der Anlagen, Zutrittsrecht Be-
triebskontrolle 
1. Den mit der Kontrolle der Wasserzähler und 

der periodischen Nachschau der Wasserein-
richtungen Beauftragten der Gemeinde ist der 
Zutritt in alle Räume zu gestatten, in denen 
sich Wasserinstallationen befinden. Der zu-
ständigen Stelle oder deren Beauftragte steht 
das Recht zu, die Wasserinstallationen jeder-
zeit zu kontrollieren. Ihr ist der freie Zutritt, im 
Normalfall gegen Voranmeldung, zu allen 
Wasserinstallationen bis zur Verteilbatterie 
und der Wasseruhr zu gestatten. 

Ehemals Art. 28: Harmonisierung des Titels des 
Artikels mit dem Abwasserreglement. 
Ehemals Art. 28 Abs. 1: Korrektur analog zum Ab-
wasserreglement, angepasst gemäss Mitwir-
kungseingabe. 

Art. 39 Baukontrollen innerhalb Gebäuden 
1. Die Fertigstellung von Haustechnikanlagen ist 

mindestens 2 Tage vor der Inbetriebnahme der 
Anlagen durch den Installateur der zuständi-
gen Stelle zu melden. 

Art. 39 Anzeigepflicht des Bezügers 
1. Störungen, Geräusche, Schäden an den Zu-

leitungen und Wasserzählern, unverhältnis-
mässiger Mehrverbrauch usw. sind der zu-
ständigen Stelle unverzüglich zu melden. 

Ehemals Art. 42 
Ehemals Art. 42 Abs. 1 

Art. 40 Unterhaltspflicht der Wasserversor-
gungsanlagen 
1. Wasserversorgungsanlagen sind vom Eigen-

tümer stets sachgerecht zu betreiben, zu kon-
trollieren und in betriebstüchtigem und dichtem 
Zustand zu halten. 

2. Der Eigentümer einer Wasseranlage hat fest-
gestellte Mängel vor dem Wasserzähler der 
zuständigen Stelle zu melden und zu beheben. 

Art. 40 Haftung 
1. Mit der Erteilung der Bewilligung und der Kon-

trolle der privaten Wasserversorgungsanla-
gen übernimmt die Gemeinde keine Haftung 
für schlecht oder nicht funktionierende Was-
serversorgungsanlagen. 

2. Die Eigentümer haften für Schäden, die we-
gen mangelhafter Dimensionierung und Er-
stellung, ungenügender Funktion oder man-
gelhaftem Betrieb und Unterhalt ihrer Wasser-
versorgungsanlagen verursacht werden. 

Ehemals Art. 43 
Ehemals Art. 43 Abs. 1 
 
 
 
 
Ehemals Art. 43 Abs. 2 
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Werden diese nicht behoben, so wird das Res-
sort unter Fristansetzung die Behebung zu 
Lasten des Eigentümers anordnen. 

3. Öffentliche Wasserversorgungsarmaturen 
werden ausschliesslich durch die Beauftragten 
der Gemeinde, die Hydranten ausserdem 
durch die Feuerwehr bedient. 

3. Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die Ei-
gentümern oder Dritten durch Unterbrüche 
verursacht werden, sofern die öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen fachgerecht er-
stellt und unterhalten sind oder infolge höherer 
Gewalt entstehen. 

Ehemals Art. 43 Abs. 3 

Art. 41 Benützung der Hydranten 
1. Die Hydranten dürfen einzig zu Feuerlösch-

zwecken verwendet werden. Die Verwendung 
zu anderen Zwecken wird nur in Ausnahmefäl-
len und nur mit Bewilligung der zuständigen 
Stelle erlaubt. Jedes Manipulieren an Hydran-
ten durch Unbefugte ist verboten. 

Art. 41 Öffentliche Anlagen 
1. Die Gemeinde erhebt nach den Vorschriften 

des Erschliessungsreglements verursacher-
gerechte und kostendeckende Gebühren zur 
Finanzierung ihres Aufwands für die öffentli-
chen Wasserversorgungsanlagen. 

2. Die Bemessung und Veranlagung der An-
schlussgebühren und der jährlichen Benut-
zungsgGebühren (Grundgebühren und Men-
gengebühren) erfolgt nach den Vorschriften 
dieses Reglements und dem zugehörigen Ta-
rif. 

3. Der Gemeinderat hat die Kompetenz, die Bei-
träge und Gebühren im Einzelfall und bei be-
sonderen Verhältnissen angemessen zu erhö-
hen oder herabzusetzen. Das Gleichheitsprin-
zip darf nicht verletzt werden. 

Ehemals Art. 44 
Ehemals Art. 44 Abs. 1 
 
 
 
 
Ehemals Art. 44 Abs. 2: Neue Formulierung, die 
auch einen Staffeltarif abdecken kann. 
 
 
 
 
Ehemals Art. 44 Abs. 3: Gebührenerhöhungen 
resp. -senkungen bei hohem oder tiefem Wasser-
bezug sind mit dem Staffeltarif nicht mehr notwen-
dig. Andere "besondere Verhältnisse" sind uns 
nicht bekannt. Aus diesen Gründen streichen wir 
diesen Absatz. 

Art. 42 Anzeigepflicht des Bezügers 
1. Störungen, Geräusche, Schäden an den Zulei-

tungen und Wasserzählern, unverhältnismäs-
siger Mehrverbrauch usw. sind der zuständi-
gen Stelle unverzüglich zu melden. 

Art. 42 Private Anlagen 
1. Die Kosten der privaten Wasserversorgungs-

anlagen sowie ihres Anschlusses an das öf-
fentliche Netz tragen die Grundeigentümer. 
Von der Gemeinde vorbereitete Anschlüsse 
werden bei Erteilung der Anschlussbewilli-
gung in Rechnung gestellt. 

Ehemals Art. 44.1 
Ehemals Art. 44.1 Abs. 1: Gestrichen, weil nicht 
mehr zutreffend. 
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2. Wird der Anschluss durch die Gemeinde aus-
geführt, kann der Gesuchstellende zur Sicher-
stellung der mutmasslichen Kosten verpflich-
tet werden. 

2. Dienen Anschlüsse oder Anschlussleitungen 
ausnahmsweise mehreren Grundstücken 
mehrerer Parteien, sind alle damit verbunde-
nen Kosten von den Privaten diesen betreffen-
den Parteien selbst aufzuteilen. 

Ehemals Art. 44.1 Abs. 2: Mit Abs. 1 bereits abge-
deckt. 
 
 
Ehemals Art. 44.1 Abs. 3: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit. 

Art. 43 Haftung 
1. Mit der Erteilung der Bewilligung und der Kon-

trolle der privaten Wasserversorgungsanlagen 
übernimmt die Gemeinde keine Haftung für 
schlecht oder nicht funktionierende Wasser-
versorgungsanlagen. 

2. Die Eigentümer haften für Schäden, die wegen 
mangelhafter Dimensionierung und Erstellung, 
ungenügender Funktion oder mangelhaftem 
Betrieb und Unterhalt ihrer Wasserversor-
gungsanlagen verursacht werden. 

3. Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die Ei-
gentümern oder Dritten durch Unterbrüche 
verursacht werden, sofern die öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen fachgerecht er-
stellt und unterhalten sind oder infolge höherer 
Gewalt entstehen. 

Art. 43 Anschlussgebühren 
1. Mit der Erteilung einer Wasserinstallationsbe-

willigung erhebt das Ressort eine einmalige 
Anschlussgebühr. Gebührenpflichtig sind die 
Eigentümer aller neuen Bauten und Anlagen 
einer Parzelle, auch wenn von einzelnen Bau-
ten kein Trinkwasser bezogen wird. Bemes-
sungsgrundlage ist die Geschossfläche (GF) 
in Quadratmetern gemäss Definition im An-
hang. 

2. Bemessungsgrundlage ist die Geschossflä-
che (GF) in Quadratmetern gemäss Definition 
im Anhang. 

3. Bei Gebäudevergrösserungen und / oder Nut-
zungsänderungen ist für die zusätzliche GF 
die Gebühr zu leisten, unabhängig davon, ob 
zusätzliches Wasser bezogen wird. 

4. Grosse Hallen über 600 m2 GF und ohne nen-
nenswerten Wasserbezug (z.B. Kirchen, La-
gergebäude o. ä.) werden mit einer reduzier-
ten GF veranlagt. Spätere Nutzungsänderun-
gen sind in diesem Falle zusätzlich gebühren-
pflichtig. 

Ehemals Art. 45 
Ehemals Art. 45 Abs. 1: Aufgeteilt auf zwei Ab-
sätze zur besseren Lesbarkeit analog zum Abwas-
serreglement. 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 45 Abs. 1 
 
 
Ehemals Art. 45 Abs. 2 
 
 
 
Ehemals Art. 45 Abs. 3 
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5. Die Anschlussgebühr für den Bezug von Roh-
wasser wird gegenüber der Anschlussgebühr 
für Trinkwasserbezug reduziert. 

6. Wird ein Gebäude, für das die einmalige An-
schlussgebühr erhoben worden ist, abgebro-
chen, oder durch Brand sowie ähnliche Ereig-
nisse zerstört und an dessen Stelle eine Neu-
baute im Hofstattrecht errichtet, so wird die ur-
sprüngliche GF bei der Festsetzung der neuen 
Anschlussgebühr angerechnet. Die Unterla-
gen bezüglich der abzubrechenden Fläche 
sind nach SN 504 416 (SIA 416) zur erheben 
und der zuständigen Stelle einzureichen. Wird 
die GF verkleinert, besteht kein Anspruch auf 
die Rückerstattung eines Teils der ursprüngli-
chen Anschlussgebühr. Wer die Anrechnung 
beansprucht, ist beweispflichtig. 

Neu: Rohrwasserbezug war bislang noch nicht im 
Reglement geregelt. Reduktion wird im Wasserta-
rif festgelegt. 
Ehemals Art. 45 Abs. 4: Hofstattrecht ist gestri-
chen, weil es nicht mehr zutreffend ist. Regelung, 
wer Nachweis erbringen muss, wurde ergänzt. 

Art. 44 Öffentliche Anlagen 
1. Die Gemeinde erhebt nach den Vorschriften 

des Erschliessungsreglements verursacherge-
rechte und kostendeckende Gebühren zur Fi-
nanzierung ihres Aufwands für die öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen. 

2. Die Bemessung und Veranlagung der An-
schlussgebühren und der Benutzungsgebüh-
ren (Grundgebühren und Mengengebühren) 
erfolgt nach den Vorschriften dieses Regle-
mentes und dem zugehörigen Tarif. 

3. Der Gemeinderat hat die Kompetenz, die Bei-
träge und Gebühren im Einzelfall und bei be-
sonderen Verhältnissen angemessen zu erhö-
hen oder herabzusetzen. Das Gleichheitsprin-
zip darf nicht verletzt werden. 

Art. 44 Abgeltungen für Mehrbelastungen der 
Anlagen 
1. Die Mehrkosten für zusätzliche Anpassungen 

der Wasserversorgungsanlagen infolge Mehr-
belastungen durch spezielle Installationen (z. 
B. Sprinkleranlagen) gegenüber den Dimensi-
onierungswerten des GWP sind durch den 
Verursacher zur tragen. 

Ehemals Art. 46 
 
Ehemals Art. 46 Abs. 1: Verdeutlichung zu Mehr-
belastungen. 

Art. 44.1 Private Anlagen   
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1. Die Kosten der privaten Wasserversorgungs-
anlagen sowie ihres Anschlusses an das öf-
fentliche Netz tragen die Grundeigentümer. 
Von der Gemeinde vorbereitete Anschlüsse 
werden bei Erteilung der Anschlussbewilligung 
in Rechnung gestellt. 

2. Wird der Anschluss durch die Gemeinde aus-
geführt, kann der Gesuchstellende zur Sicher-
stellung der mutmasslichen Kosten verpflichtet 
werden. 

3. Dienen Anschlüsse oder Anschlussleitungen 
ausnahmsweise mehreren Grundstücken, sind 
alle damit verbundenen Kosten von den Priva-
ten selbst aufzuteilen. 

Art. 45 Anschlussgebühr 
1. Mit der Erteilung einer Wasserinstallationsbe-

willigung erhebt das Ressort eine einmalige 
Anschlussgebühr. Gebührenpflichtig sind die 
Eigentümer aller neuen Bauten und Anlagen 
einer Parzelle, auch wenn von einzelnen Bau-
ten kein Trinkwasser bezogen wird. Bemes-
sungsgrundlage ist die Geschossfläche (GF) in 
Quadratmetern gemäss Definition im Anhang. 

2. Bei Gebäudevergrösserungen und / oder Nut-
zungsänderungen ist für die zusätzliche GF die 
Gebühr zu leisten, unabhängig davon, ob zu-
sätzliches Wasser bezogen wird. 

3. Grosse Hallen über 600 m2 GF und ohne nen-
nenswerten Wasserbezug (z.B. Kirchen, La-
gergebäude o. ä.) werden mit einer reduzierten 
GF veranlagt. Spätere Nutzungsänderungen 
sind in diesem Falle zusätzlich gebührenpflich-
tig. 

Art. 45 Jährliche BenutzungsgGebühren 
1. Zur Finanzierung der öffentlichen Wasserver-

sorgungsanlagen haben die Eigentümer der 
Bauten und Anlagen, welche Trinkwasser von 
der die an die öffentlichen Wasserversorgung 
angeschlossen sind beziehen, jährliche Be-
nutzungsgGebühren zu entrichten. Gebühren-
pflichtig sind die Eigentümer der Grundstücke 
und Gebäude, welche an die Wasserversor-
gung angeschlossen sind. 

2. Die jährliche Benutzungsgebühr setzt sich aus 
der Grundgebühr und der Mengengebühr zu-
sammen. Für vorübergehende Anschlüsse 
(z.B. Baustellen- Wasser) wird eine spezielle 
Grund- und Mengengebühr erhoben. 

 Die jährliche Gebühr wird in Form eines de-
gressiven Staffeltarifs aufgrund des Wasser-
verbrauches in Kubikmeter pro Jahr erhoben. 
Die Gebührenpflicht gilt, solange der An-
schluss besteht. 

Ehemals Art. 47 
Art. 47 Abs. 1 und Art. 47 Abs. 3: Zur besseren 
Verständlichkeit auf Anschluss bezogen, damit 
entfällt ehem. Art. 47 Abs. 3 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 47 Abs. 2: Vorübergehende An-
schlüsse verschoben in Abs. 5 
Neue Formulierung wegen Staffeltarif, ergänzt 
nach Mitwirkungseingabe. 
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4. Wird ein Gebäude, für das die einmalige An-
schlussgebühr erhoben worden ist, abgebro-
chen, oder durch Brand sowie ähnliche Ereig-
nisse zerstört und an dessen Stelle eine Neu-
baute im Hofstattrecht errichtet, so wird die ur-
sprüngliche GF bei der Festsetzung der neuen 
Anschlussgebühr angerechnet. Wird die GF 
verkleinert, besteht kein Anspruch auf die 
Rückerstattung eines Teils der ursprünglichen 
Anschlussgebühr. 

3. Bei Neuanschlüssen an die öffentliche Was-
serversorgung wird die Grundgebühr Gebühr 
anteilsmässig ab dem Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme des Trinkwasser-Hausanschlusses er-
hoben. 

4. Für Anschlüsse ohne Wasserzähler, welche 
aus speziellen Gründen keine Wasserzähler 
besitzen oder dessen Einbau nicht möglich ist, 
kann das Ressort den Trinkwasserbezug 
Wasserverbrauch oder die pauschale Benut-
zungsgebühr festsetzen. 

5. Für vorübergehenden Wasserbezug und Son-
derbezüge (z. B. Baustellenwasser) wird die 
Höhe der Gebühr nach bezogener Menge 
vom Ressort festgelegt. Je nach Situation-
kann vom Ressort eine Pauschale festgelegt 
werden. 

6. Für Sprinkler- und ähnliche Anlagen wird eine 
jährliche Gebühr aufgrund der maximalen Vor-
halteleistung (l/min) erhoben. 

 
 Die jährliche Grundgebühr wird je m3 Nenn-

durchfluss des Wasserzählers nach den Grös-
senabstufungen gemäss der Richtlinie des 
SVGW bestimmt. Für zusätzliche Zähler, die 
der Differenzmessung (z. B. bei Abwasser-
menge) dienen, wird eine reduzierte Grundge-
bühr erhoben. Dient der zusätzliche Zähler für 
die Messung von nicht öffentlichem Wasser-
bezug (z. B. Nutzung von Regenwasser, ei-
gene Quelle, Grundwasser usw.), so entfällt 
die Grundgebühr für diesen Zähler. 

 

Ehemals. Art. 47 Abs. 5: Wird im Wassertarif fest-
gelegt. 
 
 
 
Ehemals Art. 47 Abs. 7: Klar definiert, dass nur aus 
speziellen Gründen ein Wasserverbrauch ohne 
Wasserzähler festgesetzt wird. 
 
 
 
Neu und ehemals Art. 47 Abs. 2: Angepasst an ak-
tuelle Handhabung, umformuliert aus altem Art. 47 
Abs. 2 
 
 
 
Neu: Im Wassertarif festgelegt. 
 
 
 
Ehemals Art. 47 Abs. 4: Neue Formulierung in 
Abs. 2 wegen Staffeltarif. 
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 Die jährliche Mengengebühr berechnet sich 
nach dem Trinkwasserbezug in m3 gemäss 
Wasserzähler. 

Ehemals Art. 47 Abs. 6: Neue Formulierung in 
Abs. 2 wegen Staffeltarif. 

Art. 46 Abgeltungen für Mehrbelastungen der 
Anlagen 
1. Die Mehrkosten für zusätzliche Anpassungen 

der Wasserversorgungsanlagen infolge Mehr-
belastungen gegenüber den Dimensionie-
rungswerten des GWP sind durch den Verur-
sacher zur tragen. 

Art. 46 Finanzierung von Umlegungen oder An-
passungen 
1. Die Kostentragung der Umlegung einer öffent-

lichen Leitung in privaten Grundstücken rich-
tet sich nach vorhandenem Durchleitungsver-
trag und wenn keiner vorhanden ist, nach Art. 
693 ZGB. 

2. Wenn eine öffentliche Leitung aufgehoben 
und an einen anderen Ort verlegt wird, sind 
die Kosten für die Anpassung des Anschlus-
ses der Feinerschliessung durch dessen Ver-
ursacher zu tragen. 

3. Verlangt ein Interessent die Verlegung von öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlagen, so hat 
er die Baukosten zu bevorschussen bis die 
entsprechende Finanzierung gewährleistet ist. 

4. Wenn die gesetzlichen Vorschriften geändert 
werden, sind die Kosten für die Anpassung 
der Feinerschliessung durch deren Eigentü-
mer zu tragen. 

Ehemals Art. 49 
 
Ehemals Art. 49 Abs. 1 
 
 
 
 
Ehemals Art. 49 Abs. 2 
 
 
 
 
Ehemals Art. 49 Abs. 3 
 
 
 
Ehemals Art. 49 Abs. 4 

Art. 47 Benutzungsgebühren 
1. Zur Finanzierung der öffentlichen Wasserver-

sorgungsanlagen haben die Eigentümer der 
Bauten und Anlagen, welche Trinkwasser von 
der öffentlichen Wasserversorgung beziehen, 
jährliche Benutzungsgebühren zu entrichten. 

2. Die jährliche Benutzungsgebühr setzt sich aus 
der Grundgebühr und der Mengengebühr zu-
sammen. Für vorübergehende Anschlüsse 
(z.B. Baustellen-Wasser) wird eine spezielle 
Grund- und Mengengebühr erhoben. 

Art. 47 Pflichtige Schuldner 
1. Die einmaligen Anschlussgebühren schuldet, 

wer im Zeitpunkt der Fälligkeit Eigentümer der 
angeschlossenen Liegenschaft ist. Überdies 
schulden alle Nacherwerber die Gebühren, 
die im Zeitpunkt ihres Liegenschaftserwerbes 
noch ausstehen. 

2. Die jährlichen BenutzungsgGebühren schul-
den die jeweiligen Eigentümer der Liegen-
schaft. 

Ehemals Art. 50 
Ehemals Art. 50 Abs. 1: Korrektur zur besseren 
Verständlichkeit. 
 
 
 
 
Ehemals Art. 50 Abs. 2 
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3. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der 
Grundstücke und Gebäude, welche an die 
Wasserversorgung angeschlossen sind. 

4. Die jährliche Grundgebühr wird je m3 Nenn-
durchfluss des Wasserzählers nach den Grös-
senabstufungen gemäss der Richtlinie des 
SVGW bestimmt. Für zusätzliche Zähler, die 
der Differenzmessung (z. B. bei Abwasser-
menge) dienen, wird eine reduzierte Grundge-
bühr erhoben. Dient der zusätzliche Zähler für 
die Messung von nicht öffentlichem Wasserbe-
zug (z. B. Nutzung von Regenwasser, eigene 
Quelle, Grundwasser usw.), so entfällt die 
Grundgebühr für diesen Zähler. 

5. Bei Neuanschlüssen an die öffentliche Was-
serversorgung wird die Grundgebühr anteils-
mässig ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
des Trinkwasser-Hausanschlusses erhoben. 

6. Die jährliche Mengengebühr berechnet sich 
nach dem Trinkwasserbezug in m3 gemäss 
Wasserzähler. 

7. Für Anschlüsse ohne Wasserzähler kann das 
Ressort den Trinkwasserbezug oder die pau-
schale Benutzungsgebühr festsetzen. 

3. Die Aufteilung der Gebühren auf Mieter oder 
Miteigentümer obliegt nicht der Gemeinde 
dem jeweiligen Eigentümer der Liegenschaft. 

4. Beim gemeinsamen Miteigentum ist ein die 
verantwortlicher Miteigentümer Verwaltungs-
stelle für den Empfang, die Verteilung und die 
Bezahlung der Rechnung zu bestimmen. Ist 
keine verantwortlicher Miteigentümer Verwal-
tungsstelle bestimmt, wird die Rechnung ei-
nem der Miteigentümer zur Zahlung zuge-
stellt. 

Ehemals Art. 50 Abs. 3: Angepasst aufgrund Mit-
wirkungseingabe. 
 
Ehemals Art. 50 Abs. 4: Anpassung an aktuelle Si-
tuation, dass heute normalerweise Verwaltungen 
diese Aufgabe übernehmen. 

Art. 48 Erschliessungsbeiträge, Perimeterbei-
träge (aufgehoben) 

Art. 48 Handänderungen 
1. Jeder Eigentümerwechsel einer Liegenschaft 

ist dem Ressort 14 Tage zum Voraus nach 
Vertragsunterzeichnung frühzeitig, unter An-
gabe des bisherigen und des neuen Eigentü-
mers sowie des Zeitpunktes des Wechsels, zu 
melden. Der bisherige Eigentümer ist kosten-
pflichtig für den Wasserbezug bis zum Eintref-

Ehemals Art. 51 
Ehemals Art. 51 Abs. 1: Anpassung aufgrund Mit-
wirkungseingabe. 
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fen der ordentlichen Abmeldung beziehungs-
weise bis zur ordentlichen Ablesung des Was-
serzählers. 

2. Für Gebühren bei leerstehenden Räumen o-
der Wohnungen und unbenützten Anlagen ist 
der Eigentümer kostenpflichtig. 

 
 Die Grundgebühr wird nur pro rata angepasst, 

wenn vor der Stilllegung einer Anlage oder ei-
nes Anlagenteils schriftlich beim Ressort da-
rum ersucht und diese auch bewilligt wurde. 

 
 
 
Ehemals Art. 51 Abs. 2 
 
 
 
Ehemals Art. 51 Abs. 3: Nicht mehr zutreffend. 

Art. 49 Finanzierung von Umlegungen oder An-
passungen 
1. Die Kostentragung der Umlegung einer öffent-

lichen Leitung in privaten Grundstücken richtet 
sich nach vorhandenem Durchleitungsvertrag 
und wenn keiner vorhanden ist, nach Art. 693 
ZGB. 

2. Wenn eine öffentliche Leitung aufgehoben und 
an einen anderen Ort verlegt wird, sind die 
Kosten für die Anpassung des Anschlusses 
der Feinerschliessung durch dessen Verursa-
cher zu tragen. 

3. Verlangt ein Interessent die Verlegung von öf-
fentlichen Wasserversorgungsanlagen, so hat 
er die Baukosten zu bevorschussen bis die 
entsprechende Finanzierung gewährleistet ist. 

4. Wenn die gesetzlichen Vorschriften geändert 
werden, sind die Kosten für die Anpassung der 
Feinerschliessung durch deren Eigentümer zu 
tragen. 

 
 
 

Art. 49 Rechnungsstellung und Zahlungsfällig-
keiten 
1. Die wiederkehrenden jährlichen Benutzungs-

gGebühren werden halbjährlich oder jährlich 
erhoben durch das Ressort in Rechnung ge-
stellt. Bei Verursachern von grossem Wasser-
bezug können auch zwischenzeitlich Teilzah-
lungen verlangt werden. 

2. Die Rechnungen sind 30 Tage nach deren 
Ausstellungsdatum zur Zahlung fällig. Für ver-
spätete Zahlungen wird ein Verzugszins be-
rechnet eine Mahngebühr erhoben. 

 
 Mindestbeträge gemäss Tarif werden nicht in 

Rechnung gestellt. 

Ehemals Art. 52 
 
Ehemals Art. 52 Abs. 1: Klare Definition zur Rech-
nungsstellung ist wichtig für Beschwerde oder Ein-
sprache. 
 
 
 
Ehemals Art. 52 Abs. 2: Wird im Wassertarif fest-
gelegt. 
 
 
 
Ehemals Art. 52 Abs. 3: Da nach Staffeltarif min-
destens die minimale Gebühr anfällt, sollte es 
keine kleineren Rechnungsbeiträge geben und 
der Absatz ist nicht mehr notwenidg. 
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Art. 50 Pflichtige Schuldner 
1. Die einmaligen Gebühren schuldet, wer im 

Zeitpunkt der Fälligkeit Eigentümer der ange-
schlossenen Liegenschaft ist. Überdies schul-
den alle Nacherwerber die Gebühren, die im 
Zeitpunkt ihres Liegenschaftserwerbes noch 
ausstehen. 

2. Die Benutzungsgebühren schulden die jeweili-
gen Eigentümer der Liegenschaft. 

3. Die Aufteilung der Gebühren auf Mieter oder 
Miteigentümer obliegt nicht der Gemeinde. 

4. Beim gemeinsamen Miteigentum ist ein ver-
antwortlicher Miteigentümer für den Empfang, 
die Verteilung und die Bezahlung der Rech-
nung zu bestimmen. Ist kein verantwortlicher 
Miteigentümer bestimmt, wird die Rechnung 
einem der Miteigentümer zur Zahlung zuge-
stellt. 

Art. 50 Verzugsfolgen 
1. Die Gemeinde oder deren Beauftragte können 

säumige Zahler durch Betreibung auf Pfän-
dung oder Konkurs oder auf Grundpfandver-
wertung im Sinne von Art.ikel 227a EG ZGB 
belangen. 

2. Für die Zwangsvollstreckung gelten die Best-
immungen des Verwaltungsrechtspflegege-
setzes. 

Ehemals Art. 53 
Ehemals Art. 53 Abs. 1 
 
 
 
 
Ehemals Art. 53 Abs. 2 

Art. 51 Handänderungen 
1. Jeder Eigentümerwechsel einer Liegenschaft 

ist dem Ressort 14 Tage zum Voraus, unter 
Angabe des bisherigen und des neuen Eigen-
tümers sowie des Zeitpunktes des Wechsels, 
zu melden. Der bisherige Eigentümer ist kos-
tenpflichtig für den Wasserbezug bis zum Ein-
treffen der ordentlichen Abmeldung bezie-
hungsweise bis zur Ablesung des Wasserzäh-
lers. 

2. Für Gebühren bei leerstehenden Räumen oder 
Wohnungen und unbenützten Anlagen ist der 
Eigentümer kostenpflichtig. 

Art. 51 Rechtsschutz 
1. Gegen Beschlüsse und Verfügungen des 

Ressorts, welche gestützt auf das vorliegende 
Reglement ergehen, kann innert 30 Tagen, 
von der Zustellung an gerechnet, beim Ge-
meinderat Beschwerde geführt werden. 

Ehemals Art. 55 
Ehemals Art. 55 Abs. 1 
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3. Die Grundgebühr wird nur pro rata angepasst, 
wenn vor der Stilllegung einer Anlage oder ei-
nes Anlagenteils schriftlich beim Ressort da-
rum ersucht und diese auch bewilligt wurde. 

Art. 52 Rechnungsstellung und Zahlungsfällig-
keiten 
1. Die wiederkehrenden Benutzungsgebühren 

werden halbjährlich oder jährlich erhoben. Bei 
Verursachern von grossem Wasserbezug kön-
nen auch zwischenzeitlich Teilzahlungen ver-
langt werden. 

2. Die Rechnungen sind 30 Tage nach deren 
Ausstellungsdatum zur Zahlung fällig. Für ver-
spätete Zahlungen wird ein Verzugszins be-
rechnet. 

3. Mindestbeträge gemäss Tarif werden nicht in 
Rechnung gestellt. 

Art. 52 Strafbestimmungen 
1. Wer gegen die Vorschriften dieses Regle-

ments verstösst oder gestützt darauf erlas-
sene Verfügungen des Ressorts und des Ge-
meinderates trotz Hinweis auf die Strafandro-
hung dieses Artikels nicht befolgt, wird mit 
Haft oder Busse bestraft. Vorbehalten bleibt 
die Anwendung der kantonalen oder eidge-
nössischen Strafbestimmungen. 

2. Der Gemeinderat kann Bussen bis 2'000 
Franken ausfällen. 

Ehemals Art. 56 
Ehemals Art. 56 Abs. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Ehemals Art. 56 Abs. 2 

Art. 53 Verzugsfolgen 
1. Die Gemeinde oder deren Beauftragte können 

säumige Zahler durch Betreibung auf Pfän-
dung oder Konkurs oder auf Grundpfandver-
wertung im Sinne von Artikel 227a EG ZGB be-
langen. 

2. Für die Zwangsvollstreckung gelten die Best-
immungen des Verwaltungsrechtspflegegeset-
zes. 

Art. 53 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 
1. Dieses Reglement tritt per 01.01.2024 in Kraft. 
2. Mit diesem Reglement werden alle bisherigen 

Erlasse aufgehoben. 

Ehemals Art. 58 
Ehemals Art. 58 Abs. 1 
Ehemals Art. 58 Abs. 2 

Art. 54 Verjährung (aufgehoben)   

Art. 55 Rechtsschutz 
1. Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Res-

sorts, welche gestützt auf das vorliegende 
Reglement ergehen, kann innert 30 Tagen, 
von der Zustellung an gerechnet, beim Ge-
meinderat Beschwerde geführt werden. 
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Art. 56 Strafbestimmungen 
1. Wer gegen die Vorschriften dieses Reglement 

verstösst oder gestützt darauf erlassene Ver-
fügungen des Ressorts und des Gemeindera-
tes trotz Hinweis auf die Strafandrohung die-
ses Artikels nicht befolgt, wird mit Haft oder 
Busse bestraft. Vorbehalten bleibt die Anwen-
dung der kantonalen oder eidgenössischen 
Strafbestimmungen. 

2. Der Gemeinderat kann Bussen bis 2000 Fran-
ken ausfällen. 

  

Art. 57 Aufhebung bisherigen Rechts (aufge-
hoben) 

  

Art. 58 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 
1. Dieses revidierte Reglement tritt per 22. Juli 

2011 in Kraft. 
2. (aufgehoben). 
3. Bei Widersprüchen von älteren noch geltenden 

Erlassen (z. B. Bauordnungen) gelten die Best-
immungen dieses Reglements. 

  

 

 

 

 

 

 

Niederurnen, 03.09.2021 04.05.03 / 2017-40 


